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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

der vorliegende Sozialbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2002 – 2004 ist als Sozialatlas
gestaltet. Er umfasst zahlreiche Kerndaten und -informationen zu ausgewählten
Schwerpunkten der Sozialpolitik in Sachsen-Anhalt. In den einzelnen Kapiteln wird, wo
immer es sich anbietet, eine Verknüpfung zu anderen Publikationen im Sozialbereich
hergestellt. Damit besteht die Möglichkeit, sich über die einzelnen Bereiche im Detail zu
informieren. Schließlich runden Tabellen mit Daten zu den Aufwendungen und
Entwicklungen im Sozialbereich sowie Übersichtskarten zu den Standorten ausgewählter
Einrichtungen im Sozialbereich das Bild ab und erhöhen den Nutzwert.

Die zentralen Aufgaben der vergangenen Jahre sind auch die Zukunfts-Aufgaben, denen wir
uns im Sozialbereich stellen müssen. Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt
erfordert Strukturanpassungen und die Entwicklung neuer Antworten und Ideen gerade in
den Bereichen Pflege und Gesundheit. Knappe Kassen zwingen zum umsichtigen und
vorsichtigen Einsatz der Mittel. Dass dabei auf manches verzichtet werden muss, ist
unabdingbar – doch nicht alles wird nur durch den Einsatz staatlicher Mittel möglich:
Eigeninitiative, Selbstverantwortung und bürgerschaftliches Engagement sind Grundpfeiler
unseres Sozialwesens und müssen gestärkt werden.

Bedarfsgerechtigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe, Steigerung von Wirtschaftlichkeit, Effizienz
und Qualität, verbunden vernünftiger Sparsamkeit angesichts der finanziellen Lage des
Landes – das sind die Eckpunkte des sozialpolitischen Handelns der vergangenen zwei
Jahre. Das lässt sich an folgenden Beispielen verdeutlichen:

Zum 1. Juli 2004 wurde die Sozialagentur Sachsen-Anhalt gegründet mit der Absicht, eine
effiziente Neuordnung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe zu schaffen. Dabei sind die
Landkreise und kreisfreien Städte umfassend beteiligt und tragen nun eine wesentliche
Entscheidungs-Verantwortung. Damit ist das Ziel erreicht, die Entscheidungs- und
Finanzverantwortung für alle Hilfearten bei gleichzeitiger Aufgabenwahrnehmung vor Ort
zusammenzuführen. Auch besteht dank der Einführung einer landeseinheitlichen Software
erstmals bundesweit die Möglichkeit, zeitnah die Entwicklung der Sozialhilfe zu beobachten.
Mit der Bündelung dieser Informationen wird das Sozialhilfe-Controlling für eine bislang
einzigartige Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und Strategietransparenz sorgen.

Mit dem Kinderförderungsgesetz wurde der Rechtsanspruch für alle Kinder in Sachsen-
Anhalt auch weiterhin gesichert, und zwar bis zur Versetzung in den siebten Schuljahrgang.
Zudem wurden mit diesem seit März 2003 geltenden Gesetz die wesentliche rechtliche
Grundlage geschaffen für die Qualifizierung des Bildungsauftrages in den
Kindertagesstätten. Dies gilt insbesondere für den Übergang zur Grundschule. Die
Verknüpfung des Anspruchs auf einen Ganztagsplatz mit der Erwerbstätigkeit der Eltern



trägt zudem auch der Elternverantwortung für die Betreuung, Bildung und Erziehung ihrer
Kinder Rechnung.

In den vergangenen zwei Jahren stand insbesondere die Familienpolitik im Mittelpunkt.
Angesichts der demografischen Entwicklung kommt dieser heute eine entscheidend neue
Bedeutung zu, in dem sie Mittel und Wege aufzeigen muss, der Familie wieder den
Stellenwert zu geben, den sie als Kern unserer Gesellschaft verdient.

Mit der 2004 gestarteten Familieninitiative für Sachsen-Anhalt – zu der beispielsweise ein
Familienfördergesetz ebenso gehört wie die Einführung eines Familienpasses in Sachsen-
Anhalt, die Durchführung eines Familientages sowie die Gründung eines Landesbündnisses
für Familien – soll Familienpolitik als Aufgabe der gesamten Gesellschaft deutlicher als
bislang in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Landesbündnis, in dem Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung sich für die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für Familien und mehr Familienfreundlichkeit einsetzen, wurde am 15.
November 2004 gegründet. Die Familieninitiative wird zunächst bis 2006 fortgesetzt.

Der vorliegende Sozialbericht informiert Sie über diese Punkte hinaus auch über Sport,
Gesundheit und Verbraucherschutz und über viele weitere Themen aus dem Sozialbereich.

Sie werden sehen: Es lohnt sich, ein wenig Ausdauer in die Lektüre der zahlreichen
Einzelheiten aufzubringen. Ich wünsche Ihnen dabei umfangreichen Erkenntnisgewinn.

Gerry Kley
Minister für Gesundheit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt
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Zusammenfassung

Die Berichterstattung im Sozialbereich ist vielfältig und umfangreich. So erfolgt beispielsweise für
den Kinder- und Jugendbereich, den Gesundheitsbereich, den Bereich Menschen mit
Behinderungen oder im Bereich Frauen und Gleichstellung eine ausführliche Berichterstattung,
zum Teil auf gesetzlicher Grundlage. Würden die Inhalte dieser Berichte in unkomprimierter Form
in den Sozialbericht aufgenommen, würde dies den Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit, aber auch der Übersichtlichkeit und praktischen Verwendbarkeit widersprechen.

Der vorliegende Sozialbericht soll daher in Form eines Sozialatlas Kerndaten und -informationen zu
ausgewählten Schwerpunkten der Sozialpolitik in Sachsen-Anhalt bieten. Er ist so angelegt, dass
er eine Übersicht über alle wesentlichen Aufgaben im Sozialbereich vermittelt. Gleichzeitig wird in
den einzelnen Kapiteln eine Verknüpfung zu anderen Publikationen im Sozialbereich hergestellt, so
dass für die Leserin oder den Leser die Möglichkeit besteht, sich über die einzelnen Bereiche im
Detail zu informieren.

1. Familie

In den letzten zwei Jahren stellten die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Stärkung der Väterarbeit im Rahmen der Familienbildung,
die Familie und Gesundheit sowie die Förderung von Beratungs- und Hilfeleistungen, wie z.B. von
Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen Handlungsschwerpunkte dar.

Familienpolitik steht im Mittelpunkt. So kommt dieser heute eine entscheidend neue Bedeutung zu,
in dem sie Mittel und Wege aufzeigen muss, die der Familie wieder den Stellenwert geben, den sie
als Kern unserer Gesellschaft verdient.

So kündigte Herr Ministerpräsident Prof. Dr. Böhmer in seiner Regierungserklärung am 01.04.2004
eine Familieninitiative für Sachsen-Anhalt an. Zu dieser gehören unter anderem ein
Familiengesetz, die Einführung eines Familienpasses für Sachsen-Anhalt, die Durchführung eines
Familientages sowie die Gründung eines Landesbündnisses für Familien, mit dem Familienpolitik
als Aufgabe der gesamten Gesellschaft deutlicher als bisher in den Mittelpunkt gerückt werden soll.
Das Landesbündnis in dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und
Verwaltung sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien und mehr
Familienfreundlichkeit einsetzen, wurde am 15. November 2004 gegründet.

Weitere Informationen „Studie zur Situation von Familien und Kindern in Sachsen-Anhalt unter
besonderer Berücksichtigung familienrelevanter Daten und der Gesundheit von Kindern“:
Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt: Veröffentlichung im Internet
www.ms.sachsen-anhalt.de

2. Kinder und Jugend

Im Mittelpunkt der Jugendhilfepolitik des Landes Sachsen-Anhalt stand die weitere Stabilisierung
der Strukturen der Jugendhilfe und die fachliche Weiterentwicklung und Qualifizierung der
Angebote und Leistungen in den einzelnen Handlungsfeldern.

Durch die Verabschiedung des Kinderförderungsgesetzes wurde die qualitativ hohe Betreuung
trotz enger finanzieller Spielräume gesichert. Erstmals in einem Landesgesetz wurde im
Kinderförderungsgesetz auch die Tagespflege als Alternative zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen geregelt.
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Eine umfängliche Bilanz zu den Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe wurde im Kinder- und
Jugendbericht der Landesregierung 2004 gezogen. Dieser Bericht wird Anfang 2005 der
Öffentlichkeit nach der Beratung im Landesjugendhilfeausschuss und im Landtag von Sachsen-
Anhalt übergeben.

3. Sport

Das Land Sachsen-Anhalt führte seit dem 01.01.2003 bis zum Ende des Jahres 2004 den Vorsitz
der Konferenz der Sportministerinnen und –Minister der Länder, (Sportministerkonferenz - SMK).
Zentrale Themen waren die Stärkung des Ehrenamtes im Sport, das Europäische Jahr der
Erziehung durch Sport, die Sportinfrastruktur und die Sportförderung in den neuen Bundesländern
sowie die Thematik Sport und Gesundheit.

Im Leistungssport haben sich die Schaffung eines „Trainerpools“, die Verlagerung der
Verantwortung für die Aufnahme an die Sportschulen auf den Landessportbund und die Einrichtung
des JUNIOR-OLYMPIATEAMS als richtige Maßnahmen für die Entwicklung des Leistungssports
erwiesen.

Schwerpunkte des Breitensports waren neben der Steigerung der Mitgliederzahlen die weitere
Schaffung von Angeboten für Gesundheits- und Familiensport sowie die Erhöhung des Anteils der
weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen. Besonders problematisch ist der demografisch
begründete Mitgliederrückgang im Kinder- und Jugendbereich.

Die steigenden Mitgliederzahlen im Bereich des Behindertensports zeigen, dass er von den
Betroffenen immer mehr als eine Möglichkeit der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
gesehen wird.

Weitere Informationen: „Sportvereinsstudie Sachsen-Anhalt“: Ministerium für Gesundheit und
Soziales und „Sportstättenstatistik der Länder“: Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Sport
Berlin: beide Veröffentlichungen im Internet unter www.ms.sachsen-anhalt.de

4. Arbeits- und Verbraucherschutz

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit der Arbeitsschutzbehörden bildete wie in den letzten
Jahren die Sicherheit von technischen Anlagen. Eine bundesweite Aktion zur Verbesserung von
Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Bau wurde 2003 durchgeführt.
Die Busunfälle im Sommer 2003, die sich bis ins Jahr 2004 fortsetzten, führten zur Verunsicherung
vieler Busreisenden. Um die Sicherheit im gewerblichen Personenverkehr zu erhöhen, wurde vom
Bund und den Ländern eine gemeinsame Initiative „Reisebussicherheit“ ins Leben gerufen. Im Jahr
2004 wurde der Sicherheit von Maschinen, Geräten und anderen technischen Produkten als
wesentliche Grundlage für den Schutz von Beschäftigten und Verbrauchern eine besondere
Bedeutung beigemessen.

Im Bereich Lebensmittelsicherheit erfolgten Kontrollen in Einrichtungen der gesamten
Lebensmittelkette, von der Erzeugung bis zum Inverkehrbringen. Insgesamt wurden durch die
zuständigen Behörden 14.871 Proben entnommen, untersucht und beurteilt. Die durchschnittliche
Beanstandungsquote betrug 13 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beanstandungsquote
nicht für die am Markt befindlichen Erzeugnisse repräsentativ ist, da die Probenahmen
risikoorientiert und gezielt erfolgen. Nur etwa 0,3 % der untersuchten Lebensmittelproben waren als
gesundheitsschädlich bzw. gesundheitsgefährdend zu beanstanden. Wie in den Vorjahren war der
Anteil der Lebensmittelproben, die wegen mangelhafter Kennzeichnung oder Aufmachung zu
beanstanden waren, mit Abstand am höchsten.
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Die Verbraucherberatungsstellen informieren die Bürgerinnen und Bürger über aktuelle
Verbraucherthemen, wobei der Bedarf an Beratung ständig steigt. So stiegen die Nutzendenzahlen
seit 1993 von 150.650 auf 263.408 im Jahr 2003.

Weitere Informationen: „Jahresbericht der Gewerbeaufsicht“: Ministerium für Gesundheit und
Soziales: Veröffentlichung im Internet www.ms.sachsen-anhalt.de

5. Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming bedeutet, dass bei allen politischen Vorhaben – ob es Gesetze,
Förderprogramme, Konzepte betrifft oder ob es sich um Gesundheitspolitik, Sozialpolitik,
Jugendpolitik etc. handelt – selbstverständlich und systematisch geprüft wird, wie sich die
geplanten Maßnahmen jeweils auf Frauen und Männer auswirken. Sachsen-Anhalt hat einen
bundesweit einmaligen, anspruchsvollen und den konkreten Rahmenbedingungen Rechnung
tragenden Implementierungsprozess angestoßen. Mit seinen insgesamt befriedigenden und
substanziellen Fortschritten bei der Schaffung der wichtigsten Voraussetzungen für Gender
Mainstreaming, wie der Fortbildung der Führungsebenen und des Fachpersonals der Ministerien,
dem Aufbau des Gender-Institutes Sachsen-Anhalt sowie der Durchführung von
Anwendungsprojekten in den wichtigsten Handlungsfeldern der Verwaltung, hat Sachsen-Anhalt
den Spitzenplatz im Ländervergleich behaupten können.

Weitere Informationen : „2. Bericht über die Umsetzung des Konzepts der Landesregierung zur
systematischen Einbeziehung des Ziels der Chancengleichheit von Frauen und Männern in
sämtliche Politikbereiche (Gender mainstreaming)“ und „Gender Report Sachsen-Anhalt“: Gender
Institut Sachsen-Anhalt, beide Veröffentlichungen im Internet unter www.ms.sachsen-anhalt.de

6. Soziales

Die vergangenen Jahre waren von einer Vielzahl rechtlicher Änderungen im Sozialhilfebereich
geprägt. Im Berichtszeitraum wurde u.a. das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung eingeführt. Zum 1. Januar 2005 erfolgt die Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Die Bruttoausgaben für Sozialhilfeleistungen in Sachsen-Anhalt
sind um ca. 5,4% angestiegen. Allerdings ist dabei auch ein erheblicher Anstieg der Anzahl der
Hilfeempfangenden um ca. 4,9% in Rechnung zu stellen. Die Ergebnisse des Berichts über
Reichtum und Armut in Sachsen-Anhalt weisen darauf hin, dass dann Armut dominiert, wenn sie
durch besondere Konfliktsituationen wie wiederkehrende Arbeitslosigkeit, durch Krankheit,
Scheidung, die Geburt eines (weiteren) Kindes oder Schulden und ungewohntes Konsumverhalten
entstanden ist. Der Bericht weist darüber hinaus ein höheres Armutsrisiko für Familien mit mehr als
drei Kindern, allein erziehende Frauen und alleinlebende ältere Frauen aus.

Weiterführende Informationen: „Bericht über Armut und Reichtum“: Ministerium für Gesundheit und
Soziales des Landes Sachsen-Anhalt; Veröffentlichung im Internet: www.ms.sachsen-anhalt.de

Zum 01.07.2004 wurde die Sozialagentur Sachsen-Anhalt gegründet, um eine effiziente
Neuordnung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe zu schaffen. Mit der Struktur und
Aufgabenverteilung zwischen Sozialagentur und Landkreisen sowie kreisfreien Städten als
herangezogenen Gebietskörperschaften werden die Landkreise und kreisfreien Städte umfassend
beteiligt und tragen damit wesentliche Entscheidungsverantwortung. Damit ist das Ziel der
Zusammenführung von Entscheidungs- und Finanzverantwortung für alle Hilfearten bei
gleichzeitiger Aufgabenwahrnehmung vor Ort erreicht. Auch wird durch die Einführung einer
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landeseinheitlichen Software erstmals bundesweit die Möglichkeit bestehen, zeitnah die
Entwicklung der Sozialhilfe zu beobachten. Durch die Zusammenführung der Informationen wird
das Sozialhilfecontrolling für eine bislang so nicht erreichte Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und
Strategietransparenz sorgen.

Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt in Sachsen-Anhalt stetig. Waren
1993 noch 14,8% der Bevölkerung über 65 Jahre, sind es 2003 schon 19,7%. Aufgrund ihrer
höheren Lebenserwartung, überwiegt dabei der Anteil an Frauen. Mit steigendem Alter steigt auch
der Hilfebedarf. Leitgedanke der Pflegepolitik in Sachsen-Anhalt ist daher die Förderung und
Erhaltung der selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung von älteren Menschen.
Gleichzeitig muss der zunehmenden Isolierung im Alter entgegengewirkt werden. Zur
Pflegevermeidung sollte die Stärkung der Prävention und der Ausbau der geriatrischen
Rehabilitation erfolgen. Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit kann durch Einsatz gezielter
Präventionsmaßnahmen erfolgreich reduziert werden.

Weitere Informationen: „Wohnsituation älterer Menschen“: Ministerium für Gesundheit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt, Veröffentlichung.

Im Bereich der Sozialversicherung bestimmten die Reformdebatten die Agenda. Die Einführung
des GKV-Modernisierungsgesetzes hatte auch Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt. So konnten die
beiden landesunmittelbaren Krankenkassen Sachsen-Anhalts einen Einnahmeüberschuss erzielen
und sich weiter entschulden. Die AOK Sachsen-Anhalt bietet das erste landesweite
hausarztzentrierte Versorgungsmodell seit Mitte 2004 an.
In den neuen Ländern werden in den nächsten Jahren überdurchschnittlich viele Ärzte aus der
Patientenversorgung ausscheiden. Dies wird vor allem die hausärztliche Versorgung im ländlichen
Bereich betreffen. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Sachsen-Anhalts prüft
gegenwärtig die Versorgungssituation im Land mit einer kleingliedrig angelegten Analyse, die auf
die jeweilige Versorgungssituation vor Ort abzielt. Verschiedene Maßnahmen zur Sicherstellung
der vertragsärztlichen Versorgung sind bereits eingeleitet worden oder im Bedarfsfall in Betracht zu
ziehen.

Weitere Informationen zum Thema Menschen mit Behinderungen befinden sich auf der Homepage
des Behindertenbeauftragen des Landes Sachsen-Anhalts: www.sachsen-anhalt.de.

7. Gesundheit

Das Land verfolgt weiterhin die 1998 formulierten Gesundheitsziele. Das Ziel „Senkung der
Säuglingssterblichkeit auf Bundesdurchschnitt“ konnte 2002 erreicht werden. 2003 wurden die
„Entwicklung eines gesunden Bewegungsverhaltens“ und die „Förderung eines gesunden
Ernährungsverhaltens“ als Ziele neu aufgenommen.

Die Umstellung der Finanzierung des Krankenhausbetriebes von einer Abrechnung nach
Pflegesätzen auf eine Abrechnung nach Fallpauschalen erforderte eine Umstellung der
Krankenhausplanung auf eine stärkere Fall- und Leistungsplanung.
Mit der Änderung der gesetzlichen Grundlage der Krankenhausplanung ist dieser neuen Situation
Rechnung getragen worden. Das Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) ist am 19.
August 2004 in Kraft getreten.
Ausführliche Informationen zum Thema „Gesundheit“ enthält der 5. Gesundheitsbericht der im
März 2005 vorliegen wird.

Weitere Informationen: „4. Gesundheitsbericht“: Ministerium für Gesundheit und Soziales des
Landes Sachsen-Anhalt, Veröffentlichung im Internet www.ms.sachsen-anhalt.de
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8. Gleichstellung von Frauen und Männern

Sachsen-Anhalt hat ein eigenes Landesprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
Kinder mit einer Laufzeit bis Ende 2004 verabschiedet. Die Einzelmaßnahmen untersetzen die
Bereiche „Prävention“, „Staatliche Reaktion in Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen und
deren Kinder“, „Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder“, „Täterarbeit“,
„Kooperation zwischen staatlichen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen“ und
„Öffentlichkeitsarbeit“.
Drei pro-aktive Interventionsstellen in Halle, Magdeburg und Dessau nehmen nach einen
polizeilichen Einsatz mit Einverständnis des Opfers Kontakt mit dem Opfer häuslicher Gewalt auf,
um Beratung und Unterstützung in Form einer Krisenintervention zu geben und v.a. auf die
rechtlichen Möglichkeiten insb. nach dem seit 2001 geltenden zivilrechtlichen Gewaltschutzgesetz
hinzuweisen.

Um die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen zu fördern, ihre Selbsthilfepotentiale zu stärken
und sie in die Lage zu versetzen, für sich persönliche Strategien zu entwickeln, gesellschaftliche
Ungleichheiten zu überwinden und sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen unterstützt
das Land die Arbeit von 7 Frauenzentren.

Eine wesentliche Rolle spielen, vor allem für die Umsetzung der Chancengleichheit vor Ort, die
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Sie sind wichtige Akteurinnen zur Absicherung
kommunaler Gleichstellungsarbeit und Netzwerke. Vor dem Hintergrund der aktuellen
familienpolitischen Offensive kommt der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten eine besondere
Bedeutung zu. Insbesondere für das Themenfeld „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, in dem die
meisten Gleichstellungsbeauftragten bereits Arbeitsschwerpunkte gesetzt haben.

Weitere Informationen: „5. Bericht über die Umsetzung des Frauenfördergesetzes“: Ministerium für
Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt: Veröffentlichung im Internet
www.ms.sachsen-anhalt.de

9. Demografische Daten

Die Bevölkerungszahl Sachsen-Anhalts ist weiterhin stark rückläufig. Von 1990 bis 2003 hat sich
nach Angaben des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungszahl von 2.873.957 Personen auf
2.522.941 Personen verringert. Innerhalb von 13 Jahren ist damit die Bevölkerung um 351.016
Personen geschrumpft. Das statistische Landesamt hat im März 2004 die dritte regionalisierte
Bevölkerungsprognose von 2002-2020 vorgelegt. Obwohl von einer leichten Steigerung der
Geburtenrate von 1,2 auf 1,4 Kinder ausgegangen wird, wird sich der Bevölkerungsschwund auch
in Zukunft im wesentlichen so fortsetzen. Ebenso wird die Überalterung der Sachsen-Anhaltischen
Gesellschaft zunehmen.

Weiterführende Informationen: „Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter und Geschlecht - 3.
Regionalisierte Bevölkerungsprognose - 2002-2020“: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt,
Veröffentlichung.
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Übersichtskarten ausgewählter Einrichtungen im Sozialbereich

Karte 1:
Geförderte Ehe, Lebens, Familien, und
Erziehungsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt

Karte 2:
Geförderte Familienzentren in Sachsen-Anhalt

Karte 3:
Geförderte Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt

Karte 4:
Standorte der Frauenhäuser / Frauenschutzwohnungen und
Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt in Sachsen-Anhalt

Karte 5:
Standorte der Frauenzentren mit vertraglicher Förderung in
Sachsen-Anhalt

Karte 6:
Standorte der Verbraucherberatungsstellen in Sachsen-Anhalt (in
Trägerschaft der Verbraucherzentrale LSA)

Karte 7:
Beratungsstellen für Sinnesbehinderte in Sachsen-Anhalt

Karte 8:
Standorte der Servicestellen für Rehabilitation in Sachsen-Anhalt

Karte 9:
Standorte der Drogen- und Suchtberatungsstellen in Sachsen-
Anhalt
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Durch außerunterrichtliche Angebote (AGs an vielen Schulen, wie z.B. Schulchöre,
Schulensembles, Schultheatergruppen und Angebote im Rahmen der Begabtenförderung, wie z.B.
künstlerische Kreisarbeitsgemeinschaften und Spezialistenlager) werden Familien bei der
Förderung ihrer Kinder unterstützt. Schwerpunkte der Förderung kultureller Projekte im
Geschäftsbereich des Kultusministeriums betreffen:

1.Förderung von Projekten gem. geltender Förderrichtlinie (ohne Kooperationsvereinbarung)
Projekte 2004 mit kulturellem Anspruch:

• z.B. Kabarett, Malerei und Grafik, Band-Projekte und Theater
• 12. Schülertheatertreffen des Landes Sachsen-Anhalts

2. Förderung von Projekten gem. geltender Förderrichtlinie auf Grundlage des Programmes “Kultur
in Schule und Verein“:
Projekte auf Basis von Kooperationsverträgen

• z.B. Projekt „KLaTSCH“(Kulturelles Lernen an Theater und Schule)
• Projekt „Denkmal aktiv“

3. Förderung von Projekten auf Grundlage von Verträgen
• Künstler an Schulen- Vertrag mit dem Verband bildender Künstler
• Schullesungen –Vertrag mit dem Boedecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V.

4. Fachaufgabe Betreuung außerschulischer Lernorte (LISA)
• z.B. Malschule in der Cranach-Werkstatt Wittenberg

Einige geförderte Projekte, vor allem die, die innerhalb des Vertrages mit dem Boedecker-Kreis
initiiert werden, dienen in besonderem Maße der Leseförderung der Schülerinnen und Schüler über
die Bemühungen der Elternhäuser hinaus.
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2. Kinder und Jugend

2.1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Im Mittelpunkt der Jugendhilfepolitik des Landes Sachsen-Anhalt stand die weitere Stabilisierung
der Strukturen der Jugendhilfe und die fachliche Weiterentwicklung und Qualifizierung der
Angebote und Leistungen in den einzelnen Handlungsfeldern.

Für die Qualifizierung des Bildungsauftrages der Tageseinrichtungen für Kinder wurde mit der
Entwicklung eines Bildungsprogramms entscheidende fachliche Impulse gegeben:

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen,
Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten sowie Trägern und Fachkräften in Tageseinrichtungen
ein Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen entwickelt, das die Träger und Fachkräfte bei
der Umsetzung des Bildungsauftrages unterstützt und für alle Einrichtungen der verbindliche
Orientierungsrahmen für die Förderung in allen Altersstufen und ein Bezugsrahmen für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen mit den Eltern und Grundschulen
ist. Das befürwortet einen breiten Gestaltungsspielraum und unterstützt die pädagogische Vielfalt
und methodische Freiheit der Träger und Fachkräfte. Jede Tageseinrichtung ist gehalten, das
Programm unter Berücksichtigung ihres Umfeldes, der lokalen Bedingungen und mit Beteiligung
des Trägers, des Fachpersonals und der Eltern zu konkretisieren. Auf Grund einer breiten
Beteiligung sind in das Programm vielfältige fachliche und fachübergreifende Erfahrungen,
Anforderungen und Sichtweisen unter Berücksichtigung auch internationaler Entwicklungen
eingeflossen. Das Programm ist Beginn eines landesweiten Qualitätsentwicklungsprozesses und
soll selbst evaluiert und weiterentwickelt werden.

Mit dem Programm gehört Sachsen-Anhalt zu den sieben Bundesländern, die im Rahmen der
länderübergreifenden Bildungsoffensive ein Bildungsprogramm entwickelt und auf diese Weise die
Beschlüsse der Jugendministerkonferenz vom 18. April 2002 „Bildung fängt im frühen Kindesalter
an“ und vom 6./7. Juni 2002 „Jugendhilfe in der Wissensgesellschaft“ umgesetzt haben.
Zwischenzeitlich werden in allen Bundesländern Empfehlungen, Vereinbarungen, Programme oder
Pläne für die Förderung der frühkindlichen Bildung entwickelt.

Zudem wurden mit dem im März des Jahres 2003 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetz
wesentliche rechtliche Grundlagen für die Qualifizierung des Bildungsauftrages der
Tageseinrichtungen gelegt. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung des Überganges von
Tageseinrichtung und Grundschule.

Das Kultusministerium hat den Erlass zur Aufnahme in die Schule geändert. Wesentliche
Kernpunkte sind nunmehr die Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen und die
Ausgestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule als Prozess, der im letzten
Jahr vor der Einschulung beginnt.

Mit dem Kinderförderungsgesetz wurde der Rechtsanspruch für alle Kinder in Sachsen-Anhalt bis
zur Versetzung in den siebten Schuljahrgang auch weiterhin gesichert.

Damit haben berufstätige Eltern weiterhin einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung. Eltern bei
denen ein Elternteil nicht erwerbstätig ist, haben Anspruch auf eine Betreuungszeit von insgesamt
25 Wochenstunden.

Damit wird gleichzeitig den Bedarfen berufstätiger Eltern als auch der Elternverantwortung für die
Betreuung, Bildung und Erziehung ihrer Kinder Rechnung getragen.

Erstmals wurde im Kinderförderungsgesetz auch die Tagespflege als Alternative zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen geregelt.
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Tagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch eine Tagespflegeperson in ihrem
Haushalt oder im Haushalt der Eltern bzw. in anderen geeigneten Räumen. Sie ist nach § 4 Abs. 3
KiFöG anstelle der Betreuung in einer Tageseinrichtung anzubieten, also eine Ersatzleistung für
den Fall, dass Plätze in Tageseinrichtungen nicht vorgehalten werden. Tagespflege soll
insbesondere für Kinder in den ersten Lebensjahren angeboten werden. Da es in Sachsen-Anhalt
ein bedarfsdeckendes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen gibt, ist Tagespflege noch
äußerst selten.

Der größte finanzielle Aufwand bei der Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten Buch des
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) ist zur Sicherung der Betreuung in Kindertagesstätten notwendig.

Entwicklung der Kindertageseinrichtungen
2002

(Stichtag 1.1.2003)
2003

(Stichtag 1.1.2004)

Kindertageseinrichtungen insgesamt 2.016 1.976
davon Regeleinrichtungen: 1.903 1.855
davon integrative Tageseinrichtungen: 113 121
Anzahl der betreuten Kinder insgesamt 108.507 107.449
davon Anzahl der behinderten und
benachteiligten Kinder: 1.728 2.011
Anzahl des pädagogischen Personals in
Kindertageseinrichtungen einschl. Leitungskräften (in
Personen):
zusätzliches Hilfspersonal:

13.697
0

12.621
81

Quelle: Landesamt für Versorgung und Soziales, Landesjugendamt

Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen ist gegenüber 2002 im Jahr 2003 um insgesamt 40
Einrichtungen zurückgegangen. Insbesondere gab es 4 Kinderkrippen, 7 Kindergärten, 29
Kindertagesstätten (mit altersgemischten Gruppen) und 8 Außenstellen von Tageseinrichtungen
weniger als 2002. Die Anzahl der Horte ist mit 222 konstant geblieben, während 8 integrative
Einrichtungen zusätzlich betrieben wurden.
Die Platzbelegung bestätigt diese Entwicklung dahingehend, dass weniger Kinder in Krippen,
Kindergärten und Kindertagesstätten und mehr Kinder in integrativen Einrichtungen 2003 betreut
wurden.

Belegte Plätze seit 2000
Jahr 2000 2001 2002 2003

Kinderkrippe 2.205 2.137 2.022 1.662
Kindergarten 2.922 2.123 1.686 1.139
Kindertagesstätte 66.833 77.149 80.571 79.807
Hort 7.513 14.617 14.666 14.461
Integrative Einrichtung 7.446 8.969 9.562 10.380

Quelle: Statistik Landesjugendamt

Eine Bewertung der Entwicklung seit 2000 zeigt eine zunehmende Tendenz zu
altersübergreifenden Kindertagesstätten und eine kontinuierliche Abnahme der „klassischen“
Tageseinrichtungen wie Kinderkrippe oder Kindergarten. Der sprunghafte Anstieg der
Hortbetreuung im Jahr 2001 ist eine Folge des Gesetzes zur Einführung der Grundschule mit
festen Öffnungszeiten vom 24. November 2000 (GVBl.LSA Nr.44 / 2000), mit welchem die Horte
nach dem Hortgesetz in die Zuständigkeit der Jugendhilfe überführt wurden.
Die Gesamtzahl der 2003 in Sachsen-Anhalt in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder ist
geringfügig rückläufig. So wurden 2002 insgesamt 108.507 Kinder und in 2003 insgesamt 107.449
Kinder betreut.
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2.2. Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit verfügt über eine eigenständige Bildungstradition. Ihre
Bildungsaufgabe ist in § 11 SGB VIII (KJHG) ausdrücklich formuliert. Sie ist als eigenständiger
Lernort zu betrachten, der mit eigenem jugendkulturellen und jugendpädagogischen Raum
Bildungs- und Lerngelegenheiten schafft.
Die Landesregierung legte auf die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit und die
Umstellung des Förderverfahrens auf vertragliche Basis großen Wert. Der Abschluss eines
Vertrages erfordert die Aushandlung und damit die besondere Reflektion seines Inhalts.
Ein wesentliches Ziel des Qualitätsentwicklungsprozesses war es, durch die Einführung neuer
Steuerungsverfahren den Einsatz der Haushaltsmittel zu effektiveren. Für
Qualitätsentwicklungsprozesse in der sozialen Arbeit gibt es eine Reihe von durch die
Wissenschaft erarbeiteten grundlegenden Standards zur Messung der Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität, die hier angewandt wurden.
Das Land leistete auch einen wichtigen Beitrag zur investiven Förderung von Einrichtungen der
Jugendarbeit.

Investive Förderung von Einrichtungen/Träger im Jugendbereich
Förderbereich Träger Einrichtung bewilligte

Landesmittel
Jugendbildungsstätten Förderverein Schloss Mansfeld

Mansfeld
Jugendbildung Begegnungsstätte
Schloss Mansfeld

675.547,00 �

Jugendherberge Schierke 250.000,00 �Jugendherbergen Jugendherbergswerk
Magdeburg

Jugendherberge Wernigerode 180.000,00 �

Kinder- und Erholungs-
zentrum Güntersberge e.V.

Kinder- und Erholungszentrum
Güntersberge

65.477,10 �

Kinder- und Erholungs-
zentrum Arendsee e.V.

Kinder- und Erholungszentrum
Arendsee

311.716,26 �

Kinder- und Jugenderholung
Dübener Heide-Friedrichsee e.V.

Kinder- und Erholungszentrum
Friedrichsee

126.929,57 �

Jugendfeuerwehr
Sachsen-Anhalt

Jugendfreizeit- und
Bildungszentrum Heyrothsberge

49.072,03 �

urban consult gGmbH
Berlin

Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte Gohrau

9.415,80 �

Adventjugend
Jerichower Land

Kinder- und Jugendzentrum
Friedensau

31.993,64 �

Lebenshilfe
Bördeland

Kinder- und Jugendbegegnungs
stätte Tarthuner Wöhl

45.197,80 �

Humanistischer Verband
Südl. Sachsen-Anhalt

Bürger- und Jugendhaus
Merseburg

17.170,03 �

Kinder- und Jugend-
Freizeiteinrichtungen

Summe: 1.762.519,23 �

Bezüglich der Gesamtausgaben der Jugendhilfe braucht Sachsen-Anhalt einen Ländervergleich
nicht zu scheuen. Es belegt auch nach den beschlossenen finanziellen Einschnitten noch einen
Spitzenplatz beim Mitteleinsatz bezogen auf die Bevölkerung der unter 27-Jährigen im jeweiligem
Land.

Es ist festzustellen, dass sich in der Jugendhilfe Fachstandards wie die Lebensweltorientierung der
Angebote, die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern an der Ausgestaltung der
Angebote und Leistungen oder die Bedeutung fachlich gut qualifizierten Personals nahezu überall
als Leitgedanken durchgesetzt haben, auch wenn ihre Umsetzung vielfach noch an Grenzen stößt.
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2.3. Kinder- und Jugendbericht

Eine umfängliche Bilanz zu den Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe wird im Kinder- und
Jugendbericht der Landesregierung 2004 gezogen. Dieser Bericht wird Anfang 2005 der
Öffentlichkeit nach der Beratung im Landesjugendhilfeausschuss und im Landtag von Sachsen-
Anhalt übergeben.
Der Bericht soll einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe leisten; deshalb richtet er
sich insbesondere an die Fachöffentlichkeit.
Die Qualitätsentwicklung der fachlichen Leistung in der Jugendhilfe bleibt weiterhin zentrale
Aufgabe ihrer öffentlichen und freien Träger auch unter den bekannten schwierigen finanziellen
Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist die Erziehung und Bildung der jungen Generation eine
umfassende gesellschaftliche Aufgabe. Deshalb stellt der Kinder- und Jugendhilfebericht die
Entwicklung der Jugendhilfe und die Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe dar.

Im ersten Teil des Berichtes wird die Lage junger Menschen in Sachsen-Anhalt in ausgewählten
Lebensbereichen dargestellt. Beschrieben werden u.a. die neuen Anforderungen des
Arbeitsmarktes an die junge Generation, Probleme der Arbeitslosigkeit, die Wohn- und
Gesundheitssituation und die Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen. Da es „die Jugend“
nicht gibt, werden die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien junger Menschen auf die hohen
Anforderungen der Leistungsgesellschaft abschließend dargestellt.

Im zweiten Teil werden die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-
Anhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz dargestellt. Das sind insbesondere die
Jugendhilfeplanung, die Partizipation junger Leute, die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, die
Förderung der Erziehung in der Familie, die Tagesbetreuung und Förderung von Kindern und die
Hilfen zur Erziehung. Dieser Teil stellt die Vielseitigkeit der nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz zu leistenden Aufgaben im Berichtszeitraum 2002/2003 und die aktuellen
Entwicklungen umfassend dar. Der Teil II schließt ab mit einer Analyse der demografischen
Entwicklung bis 2020 und den Konsequenzen für die Jugendhilfe in ihren verschiedenen
Handlungsfeldern.

Der dritte Teil stellt die Leistungen der Landesregierung dar, die über die zuvor beschriebenen
Angebote und Leistungen der Jugendhilfe hinausgehen. Dort wird vor allem auf die für die
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen wichtigen Bereiche wie Familie, Schule, Arbeitsmarkt
und Beschäftigung, Gesundheit, Kultur, Sport, Verkehr und Umwelt eingegangen.
Dieser Teil macht deutlich, dass die Förderung der jungen Generation weit über den engeren
Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechtes hinaus geht, also Querschnittsaufgabe aller Ressorts
ist. Die Auszählung der verschiedensten Angebote an Kinder und junge Leute (von der
Ausbildungsplatz- bis zur Kultur- und Sportförderung) zeigen, das Sachsen-Anhalt auf dem besten
Weg ist, diesen hohen Anspruch zu erfüllen. Dabei befasst sich der Kinder- und Jugendbericht in
Teil III, Kapitel 2 mit der Thematik „Schulen“, in Teil II, Kapitel 5.2.3 mit der Thematik „Soziokultur
und kulturelle Bildung“ sowie in Kapitel 6.1. mit der Thematik „Schulsport“.

Ergänzend ist anzumerken, dass die kulturelle Betätigung von Kindern und
Jugendlichen (insbesondere die kulturelle Bildung) unter sozialen Gesichtspunkten einen
besonderen Stellenwert besitzt.
Besonders bei Musikschulen, Bibliotheken, Theatern und im Bereich Soziokultur haben sich die
Anforderungen an das Angebotsprofil auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche verändert und
sehr stark erweitert. Die Landesförderung zielt darauf, vielfältige Möglichkeiten zur Partizipation an
Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlicher sozialer Herkunft zu eröffnen und
strukturelle Nachhaltigkeit zu sichern.
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Die Kinder- und Jugendkultur soll als Teil der Breitenkultur, in Verbindung mit der kulturellen
Bildung, weiterentwickelt werden. Daneben gewinnt Kinder- und Jugendkulturarbeit auch im
Zusammenhang mit der sog. „Hochkultur“ zunehmend an Bedeutung (Stichwort
„Nachwuchsgewinnung“). Es wird angestrebt, dass künstlerische Talente mit unterschiedlichem
sozialen Hintergrund Chancen und Perspektiven erhalten können.

Schließlich beschreibt der Bericht als Teil IV die jugendpolitischen Schwerpunkte der
Landesregierung für die nächsten Jahre.

2.4.Jugend und Schule

2.4.1. Ganztagesschulen

Die Förderung vom Ganztagesschulen im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung
und Betreuung 2003-2007“ (IZBB) erfolgt in Sachsen-Anhalt auf der Grundlage einer durch den
Kultusminister bestätigten Landesprioritätenliste. Die Liste umfasst 63 Projekte, davon 48 Projekte
kommunaler Schulträger, 10 Projekte freier Träger sowie 5 Projekte an Landesschulen (zwei
Landkreise/kreisfreie Städte prüfen derzeit die Möglichkeit der Einbeziehung einer weiteren Schule
im Rahmen der verfügbaren Eigenmittel und der ihnen zugesagten Bundesmittel).
17 Projekte betreffen die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztageschulen mit 7.494
Ganztagsplätzen, 46 Projekte die Einrichtung einer neuen Ganztagsschulen mit 11.156
Ganztagsplätzen.

Bestehende GT-Schulen Neue GT-SchulenTrägerschaft
Projekte GT-Plätze Projekte GT-Plätze

Land 2 886 3 874

Freie Träger 0 0 10 1.369

Kommunale
Träger

15 6.608 33 8.913

Summe: 17 7.494 46 11.156

Im Schuljahr 2003/04 wurden 42 Ganztagsschulen in den Schulformen Grundschule,
Sekundarschule, Gymnasium und Gesamtschule mit insgesamt 16.560 Ganztagsplätzen
fortgeführt. Davon arbeiten 32 Schulen als offene Ganztagesschulen und zehn als gebundene bzw.
teilweise gebundene Ganztageschulen für bestimmte Schuljahrgänge.
Im Schuljahr 2004/05 arbeiten insgesamt 60 Schulen als Ganztagschulen. Auch hier liegt der
Schwerpunkt in der Schulform Sekundarschule. Bis zum Jahr 2008 wird Sachsen-Anhalt 88
Ganztagsschulen mit insgesamt 26.000 Betreuungsplätzen vorhalten.
Im Rahmen der Ganztagsbetreuung werden Schülerinnen und Schülern der allgemein bildenden
Schulen zusätzliche Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsangebote sowie individuelle und
unterrichtsergänzende Förderung ermöglicht. Förderschwerpunkte sind insbesondere
Sekundarschulen und Grundschulen in Kooperation mit verschiedenen Formen der Hortbetreuung.
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3. Sport

3.1 Bilanz der Sportministerkonferenz

Das Land Sachsen-Anhalt führt seit dem 01.01.2003 bis zum Ende des Jahres 2004 den Vorsitz
der Konferenz der Sportministerinnen und –Minister der Länder, (Sportministerkonferenz - SMK). In
diesem Zeitraum sind durch die Sportministerkonferenz zahlreiche sozialpolitisch relevante
Themen begleitet worden.

Sport gewinnt in Deutschland weiter zunehmend an Bedeutung. Nicht erst im Europäischen Jahr
der Erziehung durch Sport 2004 (EJES 2004) ist deutlich geworden, welchen umfassenden Wert
Sport für die Gesellschaft hat. Sport bietet vor allem im Verein weitreichende individuelle Chancen
und vielfältige soziale Möglichkeiten, was nicht zuletzt im hohen bürgerschaftlichen Engagement im
Sport deutlich wird.

Die Vorbereitung auf das EJES 2004 erfolgte im Rahmen der Sportministerkonferenz frühzeitig in
Abstimmung mit dem DSB und der für den Sport zuständigen EU-Kommission in Brüssel.
Das EJES 2004 ist offensiv begleitet worden, weil es eine hervorragende Möglichkeit ist, anhand
zahlreicher Projekte den Wert des Sports zu verdeutlichen.

Die Sportministerkonferenz sieht in der Kampagne des Deutschen Sportbundes „Sport tut
Deutschland gut“ ebenfalls eine hohe gesellschaftspolitische Bedeutung, da bundesweit in
geeigneter Weise die Kompetenzen und Werte des Sports aufgezeigt werden.
Die Sportministerinnen und -minister der Länder haben gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund
die bundesweite 24-Stunden-Staffellaufserie „Deutschland läuft für Frieden und Toleranz“ als Teil
der Gesellschaftskampagne erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltungen haben eine große
Resonanz erzielt, die sich nicht nur in den beeindruckenden Teilnehmerzahlen und den
Laufleistungen zeigt. Sie haben insbesondere in den Regionen selbst für das Programm
„Integration durch Sport“ werben können sowie die Netzwerke verstärkt und ausgeweitet.

Die Sportministerkonferenz setzte sich für eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung des
Ehrenamtes im Sport ein und forderte neben der Verbesserung des Versicherungsschutzes für
ehrenamtlich Tätige auch eine verschuldensabhängige Haftung der Vereine und Vereinsvorstände
für erteilte Spendenbescheinigungen anstelle der bisherigen Gefährdungshaftung sowie eine
Erhöhung der Besteuerungsfreigrenze im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Vereine im Sinne
eines Inflationsausgleiches von 30.678 � �!� ������ ��
Dazu fand eine gemeinsame Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, des
Deutschen Sportbundes und der Obleute des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement
im September 2004 statt.

Die Sportministerkonferenz sieht in dem mit der Gesellschaftskampagne des Deutschen
Sportbundes entwickelten Auszeichnungssystem „Sterne des Sports“ eine sinnvolle Möglichkeit
das Ehrenamt im Sport gebührend zu würdigen.

Der Sport erfüllt in unserer Gesellschaft bedeutsame und unverzichtbare Gemeinwohlfunktionen
und soll deshalb eine dauerhaft verlässliche Grundsicherung seiner Aufgabenwahrnehmung
erhalten. Zur notwendigen Grundsicherung als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge gehören nach
Auffassung der Sportministerkonferenz vor allem die Bereitstellung ausreichender
Sportinfrastruktur, die Nutzung von Sportanlagen zu angemessenen, vereinsverträglichen
Konditionen sowie die Förderung der Sportorganisationen zum Erhalt der Angebotsvielfalt vor allem
im Kinder- und Jugendbereich und zum Erhalt der ehrenamtlichen Strukturen.
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In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung der Sportministerkonferenz nach Fortsetzung
des Sonderförderprogramms des Bundes „Goldener Plan Ost“ bis 2006 zu sehen.

Die Sportministerkonferenz hat sich intensiv mit der Problematik Sport und Gesundheit befasst und
gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund und dem Städte- und Gemeindebund eine Fachtagung
als ersten bundesweiten Erfahrungsaustausch zu kommunalen Projekten Sport als Teil der
Gesundheitsförderung und Prävention durchgeführt.

Die Sportministerkonferenz betont die Notwendigkeit, das Handlungsfeld Sport auf allen staatlichen
Ebenen als Querschnittsaufgabe zu begreifen und es noch stärker als bisher mit anderen
Politikbereichen (z.B. Jugend-, Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftspolitik) zu vernetzen. Dazu
dient auch der Beschlussvorschlag der 28. Sportministerkonferenz „Familien stärken durch Sport“.

3.2. Sport- wesentliche Entwicklungen im Leistungs-, Breiten- und Behindertensport

Gemäß Artikel 36 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt nimmt die Landesregierung im
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten ihre Verantwortung zum Schutz und zur Entwicklung
des Breiten-, Leistungs- und Behindertensports wahr.

Leistungssport

Schwerpunkt im Leistungssport war die Vorbereitung der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
des Landes Sachsen-Anhalt auf internationale Wettkampfhöhepunkte, insbesondere auf die
Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen sowie die Förderung des Nachwuchsleistungssports im
Rahmen des Projektes „JUNIOR-OLYMPIATEAM“. Dabei wurden im Jahr 2002/2003 bei
Europameisterschaften 3 Gold- und 5 Silbermedaillen sowie bei Weltmeisterschaften je 2 Gold-,
Silber- und Bronzemedaillen erkämpft.
Bei den Olympischen Spielen 2004 war Sachsen-Anhalt mit 1 Gold-, 5 Silber- und 4
Bronzemedaillen das erfolgreichste Bundesland der deutschen Olympiamannschaft.
Die Schaffung eines „Trainerpools“, die Verlagerung der Verantwortung für die Aufnahme in die
Sportschulen auf den Landessportbund und die Einrichtung des JUNIOR-OLYMPIATEAMS haben
sich als richtige Maßnahmen für die Entwicklung des Leistungssports erwiesen.
Im Interesse eines effektiven Einsatzes der Haushaltsmittel können jedoch künftig nur die national
und international Erfolg versprechenden Sportarten gefördert werden.

Breitensport

Schwerpunkte des Breitensports waren neben der Steigerung der Mitgliederzahlen die weitere
Schaffung von Angeboten für Gesundheits- und Familiensport sowie die Erhöhung des Anteils der
weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen. Besonders problematisch ist der demografisch
begründete Mitgliederrückgang im Kinder- und Jugendbereich. Dies wird durch verstärkte
Seniorensportangebote teilweise ausgeglichen.
8 % aller Sportvereine bieten Gesundheitssport an (Bundesdurchschnitt 15,4 %). Im Bereich des
Familiensports gilt die Umsetzung der sportpolitischen Konzeption des Deutschen Sportbundes
„Familie und Sport“ in Sachsen-Anhalt.
Weitere Breitensportschwerpunkte sind die Fortführung des Projekts „SPORT IN SCHULE UND
VEREIN“ (2002/2003 24.000 Schüler, 2003/2004 21.500 Schüler) und das Ablegen des Deutschen
Sportabzeichens (2002 : 23.593, 2003 : 22.842).
Zur weiteren Entwicklung des Breitensports erstellt der Landessportbund derzeit ein neues
Breitensportkonzept.
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Behindertensport

Die steigenden Mitgliederzahlen im Bereich des Behindertensports zeigen, dass er von den
Betroffenen immer mehr als eine Möglichkeit der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
gesehen wird (2002 : 10.370, 2003 : 10.707, 2004 : 11.000 Mitglieder). Neben den bisherigen 76
ausschließlichen Behindertensportvereinen gibt es zunehmend auch bei den Breitensportvereinen
Sportangebote für Behinderte; dies trägt zur Integration bei.
Die ausreichende Anzahl von Übungsleiterinnen und Übungsleitern für den Behinderten- und
Rehabilitationssport wird durch ständige Bildungsmaßnahmen des Verbandes und des
Landessportbundes schrittweise erreicht.
Weiterhin wird die ganztägige Nutzung von leerstehenden Sporthallen in Folge von
Schulschließungen für den Behindertensport angestrebt.
Im Behindertenleistungssport hat Sachsen-Anhalt derzeit 6 A- bzw. B-Kader, davon haben 2
Sportler an den Paralympics 2004 in Athen teilgenommen. Dabei wurde eine Silbermedaille im
Schwimmen erkämpft.

Stiftung Behindertensport

Um die Entwicklung des Behindertensports noch stärker als bisher zu fördern, soll ab 2005 die
„Stiftung Behindertensport“ eine wichtige Rolle übernehmen. Im Entwurf des Haushaltsplans für
den Doppelhaushalt 2005/2006 ist dies bereits berücksichtigt. Für eine ausreichende Ertragshöhe
ist ein Grundstockvermögen in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen.
Mit Erträgen des Grundstockvermögens der Stiftung bzw. Zustiftungen sollen zusätzliche Mittel für
die Verbesserung des steigenden Bedarfs an Sportangeboten für Behinderte eingeworben werden.
Weiterhin sollen die Kader für die Paralympics wirksamer unterstützt werden.

Mitglieder in Sportvereinen LSB
Jahr 2002 2003 2004
weiblich 119.377 120.518 121.106
männlich 256.286 252.136 249.790
gesamt 375.663 372.654 370.896

Förderung des LSB durch das Land (in ��
Jahr 2002 2003 2004
institut. Förd. 2.556.500 2.556.500 2.556.500
Projektförderg. 8.567.000 8.296.500 8.296.500
Investition 1.022.600 1.022.600 1.022.600
gesamt 12.146.100 11.875.600 11.875.600
Anmerkung : Der reduzierte Betrag in der Projektförderung im Jahr 2003 (270.500 �� "!��� �� ��� ������������� �������� �
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Kreis- und Stadtsportbünde in LSA (KSB/SSB)
KSB/SSB 2002

Anzahl der
2003

Anzahl der
2004

Anzahl der
Mitglieder Vereine Mitglieder Vereine Mitglieder Vereine

Anhalt-Zerbst 10.353 103 10.152 104 10.006 107
Harz-Börde 15.669 143 16.352 144 15.844 146
Bernburg 9.563 83 9.510 83 9.713 87
Bitterfeld 13.053 88 13.130 93 13.028 96
Bördekreis 12.523 105 12.421 105 12.216 113
Burgenland 18.712 202 18.083 197 17.889 207
Dessau 12.887 85 12.664 86 12.288 88
Halberstadt 11.093 124 10.836 123 10.847 124
Halle (S.) 32.980 142 32.597 129 34.153 160
Jerichower
Land

13.504 113 13.444 116 13.449 119

Köthen 10.978 78 10.926 82 10.648 81
Magdeburg 30.362 144 30.280 146 30.145 156
Mansfelder
Land

15.587 144 15.262 147 15.386 158

Merseburg-
Querfurt

17.826 142 18.058 144 18.068 146

Ohrekreis 21.374 157 21.504 159 20.979 162
Stendal 22.641 207 22.285 205 21.987 209
Quedlinburg 10.177 123 10.393 122 10.438 121
Saalkreis 10.710 87 10.865 92 10.911 98
Sangerhausen 10.121 94 9.722 94 9.400 96
Schönebeck 13.281 73 12.862 73 12.609 79
Weißenfels 9.816 83 9.813 85 9.524 84
Wernigerode 16.870 155 16.400 156 16.249 154
Salzwedel 19.611 179 19.595 182 19.316 182
Wittenberg 15.972 153 15.520 149 15.803 156
SUMME 375.663 3.007 372.654 3.016 370.896 3.129

3.3 Außerunterrichtliche Maßnahmen im Schulsport

Der außerunterrichtliche Schulsport, der insbesondere durch die Freiwilligkeit der Teilnahme
gekennzeichnet ist, bildet die zweite Säule des Schulsports. Zu seinen Angebotsformen gehören im
Land Sachsen-Anhalt u.a. Sportarbeitsgemeinschaften, Projektangebote in Kooperation mit dem
Landessportbund Sachsen-Anhalt, Pausensport, Schulsportfeste bzw. Sport im Rahmen von
Schulfesten, Schulsportwettbewerbe auf unterschiedlichsten Ebenen sowie Sporttage im Rahmen
des „Jahr des Schulsports“.
Diese Aktivitäten spiegeln besonders die sozialen Komponenten des außerunterrichtlichen
Schulsportes wieder.
Im Ergebnis der zielgerichteten Aktivitäten der Schulen in den Arbeitsgemeinschaften „Sport“
nehmen die Schülerinnen und Schüler (pro Jahr ca. 36.000) an zahlreichen Wettbewerben im
außerunterrichtlichen Schulsport teil. Hervorzuheben ist insbesondere der Bundeswettbewerb der
Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ (17 Sportarten in Sachsen-Anhalt). Den Schülerinnen und
Schülern werden Möglichkeiten gegeben, sich in sportlichen Wettbewerben zu messen und
gleichzeitig zu lernen, sich sozial einzubinden und die Regeln des Fair-Play zu beachten.
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Zudem werden an den Schulen Sachsen-Anhalts Wettbewerbe durchgeführt wie z.B.:

• HSVA-Cup für Grundschulen (Handball)
• Fußball-Cup für Grundschulen
• Talente 2006 – Die Fifa-WM’06 in der Schule“ für die Klassen 5 und 6
• Tischtennis-Cup für Sonderschulen
• „Trick und Kick“ des FVSA (Fußball)
• Unihockey-Schulcup
• Beteiligung an internationalen Schülerweltmeisterschaften der Internationalen Schulsport

Förderation
• Staffelläufe der Schulen
• Bundesjugendspiele etc.

„Sportförderunterricht“ für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Defiziten ist in unserer
„bewegungsarmen Zeit“ unabdingbar. Die weitere Qualifikation von Sportlehrkräften und deren
Einsatz leistet hierzu einen Beitrag.
Bedeutsam ist ebenfalls, dass allen Schülerinnen und Schülern  in der Grundschule (3.  oder 4. 
Schuljahrgang) das Schwimmen kostenlos gelehrt wird. Dies entlastet wesentlich Familien mit
zahlreichen Kindern.
Überdies verfügt der Schulsport über erhebliche Potentiale zur sozialen Prävention. Durch ihn
werden pädagogische Beiträge zur Koedukation, zur interkulturellen Erziehung oder auch zur
Gewaltprävention geleistet.
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4. Arbeits- und Verbraucherschutz

4.1. Arbeitsschutz

4.1.1 Technischer Arbeitsschutz

Die Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland unterliegen tiefgreifenden
Veränderungen. Als wichtigste Einflüsse seien die weltweite Verflechtung der Wirtschaft, der
Strukturwandel der Unternehmen und die tendenziell älter werdenden Belegschaften genannt.
Arbeitgeber und Beschäftigte müssen davon überzeugt werden, dass die Einhaltung der
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Interesse des Betriebes und gleichermaßen
im Interesse des einzelnen Arbeitnehmers liegt. Diese Notwendigkeit wird dadurch verstärkt, dass
bei Arbeiten ohne festen Arbeitsplatz häufig die Organisationsformen des traditionellen
betrieblichen Arbeitsschutzes nicht wirksam sind.

Beschäftigte sind immer häufiger von psychomentalen und psychosozialen Belastungen betroffen,
die vorwiegend aus der Arbeitsorganisation und den Arbeitsinhalten resultieren. Arbeitstempo,
Arbeitsverdichtung und lange Arbeitszeiten zwingen zu ständiger Verfügbarkeit. Angst vor
Arbeitsplatzverlust, Zeitdruck, hohe Verantwortung und neuartige Konflikte am Arbeitsplatz
kennzeichnen die sich verändernden Bedingungen. Dazu kommen Fehlbelastungen an der
Schnittstelle Mensch/Technik und für die Sicherheit am Arbeitsplatz relevante Anforderungen an
Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Zuverlässigkeit.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich des Arbeitsschutzes bildete wie in den
Vorjahren die Sicherheit von technischen Anlagen. Dabei stand die zügige Bearbeitung von
Erlaubnisverfahren im Rahmen von Investitionsmaßnahmen und die Begleitung der
Großinstandsetzung der Mitteldeutschen Erdölraffinerie GmbH Leuna im Mittelpunkt. Die
Mitteldeutsche Erdölraffinerie wurde in den Monaten August, September und Oktober 2002 nach 5-
jähriger Laufzeit abgeschaltet und einer Generalüberholung unterzogen. Da auch die Prüfungen
des Technischen Überwachungsvereins Hannover/Sachsen-Anhalt keine sicherheitsrelevanten
Mängel ergab, konnte die Raffinerie Ende Oktober 2002 die Produktion wieder planmäßig
aufnehmen.

Im Jahr 2003 stand die praktische Umsetzung der zum Teil tief greifenden Änderungen der geräte-
und anlagenbezogenen Rechtsvorschriften im Vordergrund. Die Betriebssicherheits-Verordnung,
die in Teilen am 3.10.2002 und in den anlagenbezogenen Teilen am 1.1.2003 in Kraft trat, löst acht
auf das Gerätesicherheitsgesetz gestützte Verordnungen und die Arbeitsmittelbenutzungs-
Verordnung ab.

In einer bundesweiten Aktion zur Verbesserung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Bau
wurden im Jahr 2003 die bisherigen Aktivitäten aller Bundesländer und der
Unfallversicherungsträger gebündelt und als deutscher Beitrag zur EU-Baustellenkampagne
organisiert. Mit der Aktion sollten die Umsetzung der Baustellenverordnung evaluiert und deren
Durchsetzung und praktische Anwendung verbessert werden. Insgesamt wurden bundesweit im
Juni und September 2003 6.500 Baustellen nach einem einheitlichen Schema geprüft, davon in
Sachsen-Anhalt 206. Das Ergebnis zeigt, dass trotz einiger Erfolge nach wie vor Nachholbedarf
besonders in Bezug auf die Unterlagen für die sichere Durchführung späterer Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten am Bauwerk, die Tätigkeit von Koordinatoren auf kleineren Baustellen und
die Qualität der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne besteht.

Die systematische Einbeziehung von Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in alle
Geschäftsprozesse von Unternehmen ist nach wie vor ein besonders zielführender Weg zur
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Verbesserung der Situation im Arbeitsschutz bei gleichzeitiger Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen. Diese Feststellung wurde durch die Ergebnisse des Wettbewerbs um den
Arbeitsschutzpreis 2004 in überzeugender Weise belegt, da mehrere Unternehmen formalisierte
Führungsinstrumente unter Einschluss des Arbeitsschutzes als Wettbewerbsbeitrag anmeldeten. In
allen Betrieben, die sich in dieser Weise beteiligten, waren das Niveau des betrieblichen Arbeits-
und Gesundheitsschutzes vorbildlich und die Zahl der meldepflichtigen Unfälle weit geringer als im
jeweiligen Bundes- bzw. Branchendurchschnitt.

4.1.2 Sozialer Arbeitsschutz

Arbeitszeitschutz

Zum 01. Januar 2004 trat die Novelle des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) in Kraft. Der Gesetzgeber
hatte im Zuge der EuGH-Rechtsprechung zum Bereitschaftsdienst (Urteil in der Rechtssache Jäger
vom 09.09.2003;Rs. C-151/02) das nationale Recht an die Vorgaben der EG-Arbeitszeit-Richtlinie
93/104 angepasst. Bereitschaftsdienst wird seitdem arbeitszeitrechtlich als Arbeitszeit gewertet.
Der Bereitschaftsdienst muss deshalb auf die gesetzlich höchstzulässige Arbeitszeit angerechnet
werden. Bestehende, die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten überschreitende tarifliche Regelungen
können max. bis zum 31.12.2005 fortgeführt werden. Mit dieser Übergangsfrist soll den
Arbeitgebern ausreichend Zeit eingeräumt werden, die betrieblichen Arbeitszeitregelungen an die
neuen rechtlichen Gegebenheiten anzupassen. Diese Übergangsfrist ist insbesondere für
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wichtig, da die Neugestaltung der Arbeitszeitorganisation
im ärztlichen Dienst mit arbeitsorganisatorischen Veränderungen verbunden ist.

Zu den im Jahr 2002 und 2003 von der Gewerbeaufsicht durchgeführten Routinekontrollen und den
beantragten Ausnahmegenehmigungen nach dem Arbeitszeitgesetz geben die Jahresberichte der
Arbeitsschutzverwaltung Auskunft.

Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Die Prüfung der Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr wird zukünftig durch ein
digitales Gerät erfolgen. Verbunden mit dem Einsatz der neuen Geräte ist die Einführung eines
Kontrollgerätkartensystems. Mit scheckkartengroßen Kontrollkarten sollen die digitalen Geräte
bedient werden. Dafür sind vier Speicherkartenarten (Fahrerkarte, Werkstattkarte,
Unternehmenskarte, Kontrollkarte) vorgesehen. Die Ausgabe dieser Speicherkarten an die Nutzer
ist durch das Land oder durch beauftragte Behörden bzw. beauftragte Dritte vorzunehmen. Ab dem
05. August 2005 besteht nun die Pflicht, alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
über 3,5 t mit einem digitalen Kontrollgerät auszurüsten.

Die Busunfälle im Sommer 2003, die sich bis ins Jahr 2004 fortsetzten, führten zur Verunsicherung
vieler Busreisenden. Um die Sicherheit im gewerblichen Personenverkehr zu erhöhen, wurde vom
Bund und den Ländern eine gemeinsame Initiative „Reisebussicherheit“ ins Leben gerufen. Als ein
Ergebnis dieser Initiative wurde im September 2004 mit dem Bundesamt für Güterverkehr eine
Vereinbarung über das Anhalten von Kraftomnibussen durch das BAG auf dem Gebiet des Landes
Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Die nachfolgenden Tabellen geben eine Übersicht über
durchgeführte Kontrollen und festgestellte Verstöße.
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Kontrollen im Personenverkehr (national, international)
Jahr bei Straßen-

kontrollen
kontrollierte
Fahrzeuge

bei Betriebs-
kontrollen

kontrollierte
Fahrer

Anzahl der
kontrollierten

Betriebe

Verstöße gegen
Lenk- und Ruhe-

zeiten*

Verstöße
Einsatz

Kontrollmittel**

2002 465 184 53 291 154
2003 502 558 114 452 911

Kontrollen im Güterverkehr (national, international)
Jahr bei Straßen-

kontrollen
kontrollierte
Fahrzeuge

bei Betriebs-
kontrollen

kontrollierte
Fahrer

Anzahl der
kontrollierten

Betriebe

Verstöße gegen
Lenk- und Ruhe-

zeiten*

Verstöße
Einsatz

Kontrollmittel**

2002 4.397 2.597 588 6.393 8.318
2003 4.178 2.981 881 6.188 6.818
Quelle: Berichterstattung gem. Art. 16 der VO (EWG) Nr. 3820/85)*VO (EWG) Nr. 3820/85 AETR**VO (EWG) Nr. 3821/85 AETR

Die Kontrolle der Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr ist eine Schwerpunktaufgabe
der Gewerbeaufsichtsbehörden. Verstärkte Straßenkontrollen wurden und werden gerade zur
Hauptreisezeit durchgeführt. In einigen Regionalbereichen konnte ein Rückgang von Verstößen
festgestellt werden. Auf Anforderung wurden z.B. bei Schülerreisen Abfahrtskontrollen durchgeführt
um sicherzustellen, dass ein geeigneter und ausgeruhter Fahrer den Bus lenkt und die Fahrt
ordnungsgemäß disponiert wurde. Bei nahezu allen in Sachsen-Anhalt ortsansässigen
Busunternehmen wurden Betriebskontrollen durchgeführt. Neben der regelmäßigen
Beratungstätigkeit der Gewerbeaufsichtsverwaltung wurden verstärkt Schulungsveranstaltungen für
Fahrer und Unternehmer u.a. zu Einhaltung der Lenk- und Ruhezeit, Linien- und
Gelegenheitsverkehr, Umgang mit den Kontrollgeräten und Bußgeldvorschriften durchgeführt. Auch
die Polizei überwacht die Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Allein im Jahr 2003 hat sie 750
Kraftomnibusse und deren Führer und Führerinnen, sowie 34.846 Kraftfahrzeug(e)/-führer des
gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert. Dabei hat sie 44 (im Personenverkehr) bzw. 7348 (im
Güterverkehr) Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie entsprechend 24 bzw. 2160 Verstöße
im Bereich der Kontrollmittel festgestellt.

4.2. Verbraucherschutz

4.2.1.Lebensmittelsicherheit

Der Beschluss der Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 09./23.07.2002 über den Aufbau der
Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche führte zu einer Überführung des
Ressorts Lebensmittelsicherheit aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in das
Ministerium für Gesundheit und Soziales. Die Ergebnisse der amtlichen Schlachttier- und
Fleischuntersuchung sowie der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sind daher
erstmals in den Sozialbericht aufgenommen worden.

Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung

In Sachsen-Anhalt werden Schweine und Rinder in vier EG-zugelassenen Betrieben sowie ca. 100
registrierten kleineren Schlachtbetrieben geschlachtet. Außerdem werden Schweine, aber auch
Rinder und Schafe hausgeschlachtet. Geflügel wird in zwei EG-zugelassenen Schlachtbetrieben
geschlachtet. Die Beanstandungsquote liegt bei allen Tierarten, bezogen auf den
Bundesdurchschnitt, im Mittel.
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Im Interesse des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes werden alle Rinder über 24
Lebensmonaten einem BSE-Test in einem staatlichen Labor unterzogen. Des weiteren wird von
Rindern über 12 Lebensmonaten das so genannte Risikomaterial: Schädel einschl. Gehirn und
Augen sowie Mandeln, Rückenmark der Wirbelsäule und der Darm von Rindern, Schafen und
Ziegen entfernt, eingefärbt und unschädlich beseitigt.

Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Tieren inländischer Herkunft in Sachsen-Anhalt
- Geflügel
Jahr 1991 2000 2001 2002 2003
Geflügelart Hähn-

chen
Hähn-
chen

Hähn-
chen

gesamt Hähn-
chen

Enten gesamt Hähn-
chen

Enten

untersuchtes Fleisch(t) 12.362 35.783 35.753 39.299 37.782 1.517 51.670 39.642 12.028
tauglich beurteiltes
Fleisch (t) in %

11.926
96,47

35.154
98,24

35.148
98,31

38.639
98,32

37.181
98,41

1.458
96,11

49.717
96,22

39.002
98,39

10.675
88,75

untauglich beurteiltes
Fleisch (t) in %

423
3,42

538
1,50

588
1,64

656
1,67

601
1,59

55
3,63

1959
3,79

640
1,61

1.309
10,88

untauglich beurteilte
Organe o.
Tierkörperteile (t) in %

13
0,11

91
0,25

17
0,05

4
0,01

0* 4
0,26

44
0,09

0* 44
0,37

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Quellen: Statistisches Bundesamt, Jahrgänge 1991-1998, Berichterstattung der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der
Landkreise/ kreisfreien Städte an das Statistische Bundesamt, Jahrgänge 1999-2003
Anmerkungen: bis 1996 nur Schlachtung von Hähnchen, ab 1997 bis 1999 Schlachtung von Hähnchen und Puten, ab 2000 nur
Schlachtung von Hähnchen, ab 2002 Schlachtung von Hähnchen und Enten *:Wird unter Nachweis 6 Erhebungsvordruck C (Tierkörper)
erfasst.

Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Tieren inländischer Herkunft in Sachsen-Anhalt
- Rinder
Jahr 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003
Anzahl der
Schlachtungen

35.986 34.301 24.177 25.383 16.488 13.515 6.059

tauglich 33.040 32.478 23.279 24.625 15.882 13.308 6.038
tauglich n. B. 1.022 879 591 501 496 117 2
minderwertig 1.285 528 - - - - -
bedingt untauglich 36 2 - - - - -
untauglich 603 414 307 257 110 90 19
untauglich beurteilte
Fleischteile

22.142 13.991 14.859 17.717 8.635 6.823 1.638

Quelle: Statistisches Bundesamt, Jahrgänge 1993 – 2003

Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Tieren inländischer Herkunft in Sachsen-Anhalt
- Schweine
Jahr 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003
Anzahl der
Schlachtungen 1.301.821 1.507.913 1.889.919 2.093.275 2.017.037 2.124.777 2.263.606
tauglich 1.282.144 1.491.818 1.873.178 2.077.310 2.002.842 2.111.269 2.257.698
tauglich n. B. 8.986 11.056 11.382 11.349 9.026 9.498 1.928
minderwertig 7.241 2.064 - - - - -
bedingt untauglich 615 187 - - - - -
untauglich 2.835 2.788 5.359 4.616 5.169 4.010 3.980
untauglich beurteilte
Fleischteile

486.644 345.091 379.162 603.527 587.504 650.408 663.677

Quelle: Statistisches Bundesamt, Jahrgänge 1993 – 2003
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Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Die zurückliegenden Jahre waren geprägt durch die fortschreitende Harmonisierung der
Rechtsvorschriften zur Lebensmittelsicherheit auf europäischer Ebene. Mit den im Weißbuch der
Europäischen Kommission zur Lebensmittelsicherheit begründeten und bereits in Kraft getretenen
Vorschriften wurde ein umfassender europäischer Rechtsrahmen für die Lebensmittelkette „vom
Erzeuger bis zum Verbraucher“ geschaffen.

Die amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung dient dem Schutz der
Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlicher Beeinträchtigung sowie Täuschung und
Irreführung durch die im Verkehr befindlichen Lebensmittel und Bedarfsgegenstände. Sie überprüft
auch die Einhaltung von Vorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts zur
sachgerechten Information der Verbraucher und zum Schutz des redlichen Handelsverkehrs. Durch
gesetzlich vorgeschriebene Vor-Ort-Kontrollen und Probenahmen stellen die Behörden der
amtlichen Lebensmittelüberwachung fest, ob die einschlägigen Rechtsbestimmungen eingehalten
werden und ob die Hersteller ihrer Sorgfaltspflicht genügen.

Die Kontrollen erfolgen in Einrichtungen der gesamten Lebensmittelkette, von der Erzeugung bis
zum Inverkehrbringen. Im Jahr 2003 wurden die Einrichtungen des Lebensmittelverkehrs
durchschnittlich 1,7 mal kontrolliert. Von den insgesamt 25.243 kontrollierten Einrichtungen wurden
ca. 18 % beanstandet. Zum überwiegenden Teil handelte es sich bei den festgestellten Verstößen
um hygienische Mängel.

Insgesamt wurden durch die zuständigen Behörden der Landkreise/kreisfreien Städte 14.871
Proben entnommen und im Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt untersucht und
beurteilt. Die durchschnittliche Beanstandungsquote betrug 13 %. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Beanstandungsquote nicht für die am Markt befindlichen Erzeugnisse repräsentativ ist, da
die Probenahmen risikoorientiert und gezielt erfolgen. Nur etwa 0,3 % der untersuchten
Lebensmittelproben waren als gesundheitsschädlich bzw. gesundheitsgefährdend zu beanstanden.
Wie in den Vorjahren war der Anteil der Lebensmittelproben, die wegen mangelhafter
Kennzeichnung oder Aufmachung zu beanstanden waren, mit Abstand am höchsten. Die folgende
Abbildung zeigt die prozentuale Gesamtverteilung der verschiedenen Beanstandungsgründe.

Verteilung der Beanstandungsgründe bei Lebensmittelproben 2003

Kennzeichnung
und Aufmachung

55 %Zusammensetzung
11 %

andere Gründe
18 %

mikrobiologische
Verunreinigungen

6 %

andere 
Verunreinigungen

10 %



Sozialbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2002 - 2004

41

Sicherheit technischer Produkte - Marktüberwachung

Die Schwerpunktsetzungen der Arbeitsschutzverwaltung berücksichtigt die wirtschaftlichen
Gegebenheiten des Landes. So wurde im Jahr 2001 der Sicherheit von Maschinen, Geräten und
anderen technischen Produkten als wesentliche Grundlage für den Schutz von Beschäftigten und
Verbrauchern eine besondere Bedeutung beigemessen. Grundlage des Handelns war das Konzept
einer länderübergreifenden Zusammenarbeit der Marktaufsichtsbehörden der Bundesrepublik
Deutschland. Eingedenk der Tatsache, dass Marktüberwachung dann am wirksamsten ist, wenn
sie an den Quellen der Warenströme ansetzt, wurden zunächst im Aufsichtsbereich angesiedelte
Hersteller und Einführer technischer Arbeitsmittel beraten und kontrolliert. Dies bezog sich
einerseits auf Maschinen und technische Geräte und andererseits auf die Beratung der Hersteller
bzw. Inverkehrbringer von Geräten und Schutzsystemen zur Verwendung in Explosionsgefährdeten
Bereichen sowie von Druckgeräten im Sinne der europäischen Druckgeräte-Richtlinie. Bei der
Durchführung der Kontrollen ergab sich ein sehr großer Beratungsbedarf besonders in kleineren
Unternehmen. Die wesentlichen Defizite lagen weniger in Mängeln der sicherheitsgerechten
Gestaltung als vielmehr bei unzulänglichen bzw. fehlenden Gefahrenanalysen und
Betriebsanleitungen sowie in der Erstellung und Dokumentation notwendiger technischer
Unterlagen. Auch der Nachweis der Konformität von Maschinen mit den Schutzzielen und
Anforderungen der europäischen Richtlinien und Normen wies häufig Unzulänglichkeiten auf.
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde die Beratung von Unternehmen auch in den Folgejahren
fortgesetzt und auch auf Hersteller von elektrotechnischen Betriebsmitteln wie Leuchten,
Schaltschränken und Elektromotoren, Aufzugsanlagen und in-vitro Diagnostika ausgeweitet.

Eine weitere Verbesserung der Marktüberwachung ist zwingend erforderlich, um einerseits faire
Wettbewerbsbedingungen für alle Hersteller und Inverkehrbringer und andererseits die Sicherheit
von Verbraucherprodukten und technischen Arbeitsmitteln sicher zu stellen. Zu diesem Zweck
wurden Untersuchungen zu den Warenströmen von Produkten, die einzelnen Richtlinien der
Europäischen Union unterliegen (z.B. Maschinen, persönliche Schutzausrüstungen oder
Druckgeräte), initiiert. Außerdem wurde in gemeinschaftlicher Arbeit aller Bundesländer ein
internetunterstütztes Informations- und Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (ICSMS)
unter Förderung der Europäischen Union entwickelt und in die Routinenutzung überführt. Auf
Grundlage der Auswertung der Mängelschwerpunkte der vergangenen Jahre, der Untersuchung zu
den Warenströmen und der Analyse der Meldungen im System ICSMS muss das Konzept zur
Marktüberwachung aus dem Jahr 2000 weiterentwickelt und eine noch größere Wirksamkeit der
Marktaufsicht erreicht werden, um einen wirkungsvollen Schutz von Arbeitnehmer und
Konsumenten zu erreichen.

4.2.2. Verbraucherberatungsstellen

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. vertritt mit ihrer Arbeit die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-Anhalt als Verbraucher. Durch anbieterunabhängige
Verbraucherarbeit wird die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger in wirtschaftlichen und
finanziellen Angelegenheiten gestärkt.

Die Information der Bürgerinnen und Bürger Sachsen-Anhalts über aktuelle Verbraucherthemen
erfolgt durch aktive und breite Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen von Projekten bietet
die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. Informationen aus den Bereichen Recht,
Gesundheitsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Ernährung, Energie und Umwelt an. Mit
ihrem Netz von 13 Beratungsstellen sowie auch der mobilen Beratung ist die Verbraucherzentrale
Sachsen-Anhalt e.V. die Anlaufstelle im Land für individuelle Verbraucherberatung und –
Information.
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Eine Übersicht über die Adressen der Verbraucherberatungsstellen befindet sich im Anhang.

Nutzungszahlen der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997
Nutzerzahl 150.650 165.100 169.880 161.200 189.553
Nutzungszahlen der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nutzerzahl 164.310 205.180 219.770 213.030 248.858 263.408
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Förderung für die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (institutionell und Projekte)
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997
Ausgaben in �
institutionell

766.938 922.370 1.073.713 1.073.713 1.073.713

Ausgaben in �
Projekt E

148.694 153.388 153.388 184.065 191.382

Ausgaben in �
Projekt AL

25.565 10.652 12.782 12.782

Ausgaben in �
Projekt U

111.462

Gesamtausgaben in � 1.027.094 1.101.323 1.237.753 1.270.560 1.277.877

Förderung für die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (institutionell und Projekte)
Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ausgaben in �
institutionell

1.073.713 1.040.479 1.073.713 1.073.713 1.073.800 1.000.000

Ausgaben in �
Projekt E

201.240 178.952 178.952 178.952 376.000 306.400

Ausgaben in �
Projekt AL

22.369 40.883 36.486 41.480 46.548 48.172

Ausgaben in �
Projekt U

26.076 18.407 19.225 28.632

Gesamtausgaben in � 1.323.398 1.278.721 1.308.376 1.322.777 1.496.348 1.354.572
Quelle:Jahresberichte der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
Erläuterungen zu den Tabellen Förderung für die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt:Institutionelle Förderung in den Jahren 1993 bis
2002 durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, seit 2003 durch das Ministerium für Gesundheit und Soziales. Projekt E
Ernährung: Förderung durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in den Jahren 1993 bis 2001, ab 2002 gemeinsam für
Ernährung und Umwelt. Projekt U Umwelt: Förderung durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in den Jahren 1998 bis
2001. Projekt AL Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenz: Förderung durch Land und Kommunen.

Insolvenzberatungsstellen

Im Land werden 28 Beratungsstellen mit insgesamt 42 Fachkräften zur Durchführung des
außergerichtlichen Einigungsversuchs im Verbraucherinsolvenzverfahren gefördert. Mit der
erfolgten Einführung von Fallpauschalen soll die Tätigkeit der Beratungsstellen angemessen und
ergebnisorientiert unterstützt werden.

Fallzahlen Insolvenzberatungsstellen
Anzahl der Gläubiger/- innen

erfolgreiche Einigung
Anzahl der Gläubiger/-innen

gescheiterte Einigung
Jahr Fälle

gesamt
abgebrochene

Fälle
1 bis 5 6-10 über 10 1 bis 5 6-10 über 10

2002 1.113 275 64 78 28 14 40 172 169 273
2003 1.272 321 77 109 56 14 45 209 211 230
Quelle: Statistik des Landesverwaltungsamtes (Landesjugendamt)
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Familiensituation der Schuldnerinnen und Schuldner
2002 2003Familiensituation

gesamt weiblich männlich gesamt weiblich männlich
allein ohne Kind 487 174 313 520 198 322
allein mit 1 Kind 289 153 136 308 150 158
allein mit mehreren
Kindern

232 128 104 269 149 120

Partner/-in ohne Kind 432 184 248 391 182 209
Partner/-in mit 1 Kind 375 147 228 322 156 166
Partner mit mehreren
Kindern

389 151 238 400 178 222

Gesamt 2.204 937 1.267 2.210 1.013 1.197
Quelle: Statistik des Landesverwaltungsamtes (Landesjugendamt)

Schuldenhöhe und Anzahl der Schuldner und Schuldnerinnen
2002 2003Schuldensumme

in � Zahl der
Schuldner weiblich männlich

Zahl der
Schuldner weiblich männlich

bis 5.000 96 55 41 133 57 76
5.001 – 10.000 247 126 121 294 135 159
10.001 – 25.000 563 238 325 682 324 358
25.001 – 50.000 528 228 300 517 238 279
50.001 – 100.000 304 120 184 262 119 143
100.001 –
500.000

400 153 247 287 133 154

500.001 –
1.000.000

48 14 34 19 2 17

1.000.001 –
3.870.000

18 3 15 16 5 11

Gesamt 2.204 937 1.267 2.210 1.013 1.197
Quelle: Statistik des Landesverwaltungsamtes (Landesjugendamt)

Altersstruktur der Schuldnerinnen und Schuldner
2002 2003

Alter gesamt weiblich männlich gesamt weiblich männlich
18 – 25 108 47 61 162 73 89
26 - 45 1.339 561 778 1.301 591 710
46 - 60 653 288 365 624 296 328
61 - 81 104 41 104 123 53 70
Gesamt 2.204 937 1.267 2.210 1.013 1.197

Quelle: Statistik des Landesverwaltungsamtes (Landesjugendamt)

Gesamtausgaben für anerkannte Insolvenzberatungsstellen des Landes
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003
Ausgaben in � 742.720 942.822 1.344.700 1.147.800 1.147.300

Quelle: Statistik des Landesverwaltungsamtes (Landesjugendamt)



Sozialbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2002 - 2004

5. Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming wird den Mitgliedsländern als Leitprinzip politischen Handelns von der
Ebene der EU mit der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages von 1997 vorgegeben.
Gender Mainstreaming bedeutet, dass bei allen politischen Vorhaben – ob es Gesetze,
Förderprogramme, Konzepte betrifft oder ob es sich um Gesundheitspolitik, Sozialpolitik,
Jugendpolitik etc. handelt – selbstverständlich und systematisch geprüft wird, wie sich die
geplanten Maßnahmen jeweils auf Frauen und Männern auswirken. Auf dieser Basis sind
Aktivitäten zu entwickeln, um das Ziel der Chancengleichheit von Frauen und Männern
wirkungsvoll zu erreichen.
Gender Mainstreaming steht in Korrespondenz mit spezifischer Frauenförderpolitik. Die
Kombination beider Strategien soll die Wirksamkeit von Gleichstellungspolitik deutlich erhöhen.
Sachsen-Anhalt hat als erstes Bundesland beschlossen, den Gender Mainstreaming-Ansatz im
Rahmen eines umfassenden Konzepts in der Landesverwaltung einzuführen.

Sachsen-Anhalt hat einen bundesweit einmaligen, anspruchsvollen und den konkreten
Rahmenbedingungen Rechnung tragenden Implementierungsprozess angestoßen. Mit seinen
insgesamt befriedigenden und substanziellen Fortschritten bei der Schaffung der wichtigsten
Voraussetzungen für Gender Mainstreaming, wie der Fortbildung der Führungsebenen und des
Fachpersonals der Ministerien, dem Aufbau des Gender-Institutes Sachsen-Anhalt sowie der
Durchführung von Anwendungsprojekten in den wichtigsten Handlungsfeldern der Verwaltung, hat
Sachsen-Anhalt den Spitzenplatz im Ländervergleich behaupten können.
Am 19.10.2004 hat sich die Landesregierung mit dem 2. Bericht zur Umsetzung des Gender
Mainstreaming-Konzepts befasst und Maßnahmen zur weiteren Steuerung des
Umsetzungsprozesses beschlossen.
Der Bericht konstatiert für den Zeitraum 2002- 2004 folgende Erfolgs-Meilensteine:

� Schaffung eines ständigen ressortübergreifenden Steuerungsgremiums in Form einer
Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMA) auf höchster Führungsebene

� Initiierung und Begleitung von insgesamt 11 fachpolitischen GM-Anwendungsprojekten
� Aufbau eines bundesweit einmaligen GM-Informationssystem mit vier vernetzten Datenbanken
� Entwicklung eines GM-Controlling
� Grund- und Aufbaufortbildungen für mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nicht nur in Sachsen-Anhalt zeigt der bisherige Verlauf, dass es sich bei der Umsetzung von
Gender Mainstreaming um einen langfristigen und komplexen Prozess handelt. Die
Voraussetzungen z. B. in Form der Bereitstellung von geschlechterdifferenzierten Daten oder des
Aufbaus von entsprechender Kompetenz bei den fachlich Zuständigen können erst sukzessive
geschaffen werden. Die Implementierung von Gender Mainstreaming gestaltet sich demzufolge in
Geschwindigkeit und Qualität differenziert.
Auf der Basis dieser kritischen Prozessanalyse hat die Landesregierung ein Arbeitsprogramm
2005/2006 für den weiteren Umsetzungsprozess beschlossen:
Im Rahmen des Arbeitsprogramms sollen u. a. die Gender Mainstreaming-Anwendungsprojekte in
den einzelnen Fachgebieten fortgesetzt werden und die Ergebnisse im Hinblick auf die
Übertragbarkeit in Verwaltungsroutine ausgewertet werden. Des weiteren soll eine Arbeitshilfe zur
Anwendung von Gender Mainstreaming bei Kabinettsvorhaben eingeführt werden. Das Gender-
Institut wurde mit der Durchführung angewandter Forschungsprojekte in prioritären politischen
Handlungsfeldern beauftragt. So sollen z. B. Handlungsoptionen entwickelt werden, um Frauen und
Männern im erwerbsfähigen Alter mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben die Vereinbarkeit mit der
Berufstätigkeit zu erleichtern oder die Situation von Schulabbrecherinnen und –abbrechern mit dem
Ziel der Entwicklung von Gegenstrategien analysiert und bewertet werden.
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5.1. Gender Mainstreaming in Schulen

Das Kultusministerium Sachsen-Anhalt schreibt seit Jahren den Landespreis für die Förderung der
Chancengleichheit von Mädchen und Jungen in den Schulen aus. Dieser Preis dient der
Anerkennung besonderer Initiativen und Projekte, die ein chancengerechtes Miteinander von
Mädchen und Jungen fördern. Es werden Aktivitäten von Klassen, Gruppen, einzelner
Schülerinnen und Schülern von Schulen aller Schulformen gewürdigt. Die Projekte stehen unter
folgenden Zielsetzungen:

• Abbau rollentypischer Zuweisungen und Vorurteile;
• Förderung eines partnerschaftlichen Umgangs zwischen Mädchen und Jungen;
• Unterstützung einer geschlechtergerechten Lebensweg- und Berufswegplanung;
• Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechterrollen;
• Aufbau einer positiven Geschlechteridentität.

Die Projekte werden schriftlich dokumentiert, gestaltet und beim Kultusministerium eingereicht. Die
Preisübergabe an die Schulen findet in der Regel in Zusammenarbeit mit dem LISA gekoppelt an
eine Lehrerfortbildungsveranstaltung (Workshop) statt. Weitere Inhalte und Themen von
Lehrerfortbildungsveranstaltungen sind die geschlechterspezifische Förderung von Mädchen und
Jungen im Unterricht und die Begleitung der Schule bei der Berufswahl und Lebenswegplanung.
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6. Soziales

6.1. Sozialhilfe

6.1.1. Entwicklung des Sozialhilferechts

Bundessozialhilfegesetz (BSHG):

Jeweils zum 1. Juli im Berichtszeitraum wurde der Eckregelsatz für die Hilfeempfangenden von
Sozialhilfe an das Niveau der gesamtgesellschaftlichen Einkommensentwicklung angepasst. Dabei
orientierte sich diese Anpassung an der Entwicklung des Rentenniveaus. Zum 1. Januar 2002
wurde der mit der Einführung der �-Währung ab 1. Juli 2001 geltende DM-Betrag lediglich auf den
�-Betrag umgerechnet, der dann bis zum 30. Juni 2002 Gültigkeit hatte. Zum 1. Juli 2003 wurden
die Regelsätze um 1,04% erhöht. Da zum 1. Juli 2004 das Rentenniveau gleich blieb, kam es auch
zu keiner Erhöhung der Regelsätze.

Zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe waren die Sozialhilfeträger im Rahmen der
Experimentierklausel nach § 101a BSHG in Verbindung mit der Landesverordnung zur
Durchführung von Modellvorhaben zur Pauschalierung der Sozialhilfe ermächtigt, bestimmte
Leistungen der Sozialhilfe zu pauschalieren. An diesem Modellvorhaben haben sich in Sachsen-
Anhalt drei örtliche Sozialhilfeträger beteiligt. Hierbei wurde zum monatlichen Eckregelsatz von
285,00 � #!�� #���� ���� �!�������ittliche monatliche Pauschale von 32,29 � ��#��� � �� ��
Modellvorhaben beteiligten Sozialhilfeträger sowie die Hilfeempfangenden bewerteten die
weitgehende Bedarfsdeckung durch die vor Ort individuell ermittelten Pauschalen als positiv.

Mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde das
Sozialhilferecht reformiert und mit einigen Ausnahmen (u.a. Sozialhilfe für Deutsche im Ausland,
Persönliches Budget, Regelsatzverordnung) mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in das SGB XII
eingeordnet. Dabei traten die Regelungen zur Sozialhilfe für Deutsche im Ausland (§§ 24, 132 und
133 Abs.1 SGB XII) bereits zum 1. Januar 2004 in Kraft. Die Regelungen zum persönlichen Budget
(§ 57 SGB XII und § 17 SGB IX) traten bereits zum 1. Juli 2004 in Kraft und mit der Verordnung zur
Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung - RS-VO) vom 3. Juni 2004 (BGBl I Nr. 27
S. 1067) ist das Bemessungsschema für die Festsetzung der Regelsätze sowie die Fortschreibung
gesetzlich neu geregelt worden. Die erstmalige Festsetzung nach neuer Rechtslage wird zum 1.
Januar 2005 erfolgen.

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Gleichfalls zum 1. Januar 2005 wird durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt das SGB II in wesentlichen Teilen in Kraft treten. Die bisher getrennt voneinander
bestehenden Leistungssysteme von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe werden für Erwerbsfähige in
einem neuen Leistungssystem - der Grundsicherung für Arbeitssuchende - zusammengefasst.

Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG):

Durch Art. 12 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz - AVmG) ist das Gesetz
über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -
Grundsicherungsgesetz - zum 1. Januar 2003 in Kraft getreten. Primäres Ziel dieses Gesetzes ist
die Vermeidung von Altersarmut sowie die Verbesserung der Lebenssituation für von Geburt oder
früher Jugend an schwer- oder schwerstbehinderte Menschen, soweit diese das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
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Die materiellen Regelungen des Grundsicherungsgesetzes werden mit Wirkung vom 1. Januar
2005 in das SGB XII überführt. Das Grundsicherungsgesetz wird aufgehoben. Zwar gelten die
Grundsicherungsleistungen als besondere Leistungen innerhalb des Sozialhilferechts unverändert
weiter. Damit bleibt der stark eingeschränkte Rückgriff auf Angehörige bestehen, aber die
organisatorische Trennung zwischen Sozialhilfe und Grundsicherung wird aufgegeben.

Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV - Modernisierungsgesetz -
GMG):

Mit der Einführung des GMG zum 1. Januar 2004 wurde § 264 SGB V (Gesetzliche
Krankenversicherung) um die Absätze 2 bis 7 erweitert. Danach erfolgt die Abwicklung der
Krankenhilfe von nicht versicherten Hilfeempfangenden und Leistungsberechtigten nach § 2
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die gesetzlichen Krankenkassen. Die
Hilfeempfangenden werden als unechte Mitglieder geführt. Sie erhalten eine
Krankenversichertenkarte. Die Leistungsgewährung entspricht der der versicherten Mitglieder.

Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz (AG-BSHG):

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung erfuhr das AG-BSHG zwei grundlegende
Änderungen. Die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe werden seit 1. Juli 2004 von
der Sozialagentur Sachsen-Anhalt als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 der
Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt wahrgenommen. Darüber hinaus wurde die
Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe und die ambulante Hilfe zur Pflege auf den
überörtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen.

Mit der Neuordnung der Sozialverwaltung war eine entsprechende Änderung der HeranzVO
erforderlich. Die Sozialagentur Sachsen-Anhalt nimmt nun die zentral zu erledigenden Aufgaben
des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe wahr und zeichnet für die Steuerung innerhalb des
Gesamtprozesses verantwortlich. Andererseits werden die dezentralen Aufgaben durch
Heranziehung von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe nunmehr im Rahmen einer ganzheitlichen
Fallbearbeitung, also einer Aufgabenerledigung aus einer Hand, erledigt.

6.1.2. Ausgaben der Sozialhilfe

Entwicklung der Sozialhilfeausgaben in Sachsen-Anhalt 2001 – 2003

Die Bruttoausgaben für Sozialhilfeleistungen in Deutschland haben sich von 2001 auf 2002 um ca.
3,0% bei einem Anstieg der Anzahl der Hilfeempfangenden um ca. 2,5% erhöht. Im Vergleich dazu
sind im gleichen Zeitraum die Bruttoausgaben für Sozialhilfeleistungen in Sachsen-Anhalt zwar
stärker (ca. 5,4%) angestiegen. Allerdings ist dabei auch ein erheblicher Anstieg der Anzahl der
Hilfeempfangenden um ca. 4,9% in Rechnung zu stellen. Die Vergleichsdaten des Bundes für 2003
liegen derzeit noch nicht vor
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Entwicklung der Sozialhilfeausgaben (netto)
außerhalb von und in Einrichtungen 2001 – 2003 Sachsen-Anhalt

Kreisfreie Städte,
Landkreise

2001
in 1.000 �

2002
in 1.000 �

2003
in 1.000 �

Dessau, Stadt 17.481 17.553 18.580
Anhalt-Zerbst 11.647 13.955 14.693
Bernburg 12.649 13.503 14.154
Bitterfeld 16.586 19.075 20.539
Köthen 15.049 15.419 15.705
Wittenberg 20.432 21.655 22.864
Halle, Stadt 71.344 73.086 74.501
Burgenlandkreis 21.972 23.158 26.238
Mansfelder Land 13.910 15.507 17.510
Merseburg-Querfurt 25.230 27.730 27.372
Saalkreis 10.904 11.790 11.962
Sangerhausen 9.664 11.086 12.269
Weißenfels 12.491 13.255 15.826
Magdeburg, Stadt 51.263 53.997 59.117
Aschersleben-Staßfurt 27.685 29.514 27.811
Bördekreis 11.531 12.342 12.469
Halberstadt 14.815 16.723 16.853
Jerichower Land 15.651 15.887 16.998
Ohrekreis 23.048 24.720 23.361
Stendal 37.701 39.893 40.885
Quedlinburg 25.250 25.838 25.267
Schönebeck 12.720 13.510 15.087
Wernigerode 15.760 16.097 16.708
Altmarkkreis Salzwedel 18.538 20.237 20.427
Sachsen-Anhalt 513.317 545.532 567.194
Quelle: Statistisches Landesamt

In Sachsen-Anhalt weisen die größten zweistelligen Zuwachsraten für die Sozialhilfeausgaben
(netto) außerhalb von und in Einrichtungen von 2001 auf 2002 die Landkreise Anhalt-Zerbst
(19,8%), Bitterfeld (15,0%), Sangerhausen (14,7%), Halberstadt (12,8%) und Mansfelder Land
(11,5%) auf. Der Anstieg der vergleichbaren Sozialhilfeausgaben im Land betrug lediglich 6,3%.
Demgegenüber ist der geringste Anstieg dieser Ausgaben bei der Stadt Dessau (0,4%) sowie bei
den Landkreisen Jerichower Land (1,5%), Wernigerode (2,1%) und Quedlinburg (2,3%) zu
verzeichnen.

Betrug die Zuwachsrate von 2001 auf 2002 im Landesdurchschnitt noch 6,3%, so verringerte sich
diese von 2002 nach 2003 auf 3,4%. Trotz der Verringerung des Anstiegs innerhalb des
Landesdurchschnitts sind zweistellige Zuwachsraten in den Landkreisen Sangerhausen (10,7%),
Schönebeck (11,7%), Mansfelder Land (12,9%), Burgenlandkreis (13,9%) und Weißenfels (19,4%)
zu verzeichnen. Demgegenüber ist es auch Landkreisen gelungen, die jährlichen Ausgaben zurück
zuführen: Merseburg-Querfurt (-1,3%), Quedlinburg (-2,2%), Ohrekreis (-5,5%) sowie
Aschersleben-Staßfurt (-5,8%).
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Entwicklung der Sozialhilfeausgaben (netto) je Einwohner und Einwohnerin 2001 – 2003
Sachsen-Anhalt
Kreisfreie Städte,
Landkreise

2001
in �

2002
in �

2003
in �

Dessau, Stadt 210 217 234
Anhalt-Zerbst 149 182 194
Bernburg 180 195 207
Bitterfeld 152 178 196
Köthen 213 221 228
Wittenberg 155 167 179
Halle, Stadt 288 301 311
Burgenlandkreis 153 164 188
Mansfelder Land 129 146 167
Merseburg-Querfurt 186 207 207
Saalkreis 133 144 147
Sangerhausen 142 165 186
Weißenfels 158 171 206
Magdeburg, Stadt 220 235 259
Aschersleben-Staßfurt 267 289 278
Bördekreis 145 156 159
Halberstadt 186 213 216
Jerichower Land 155 159 172
Ohrekreis 195 210 199
Stendal 268 288 299
Quedlinburg 320 332 329
Schönebeck 164 177 200
Wernigerode 165 169 177
Altmarkkreis Salzwedel 183 202 205
Sachsen-Anhalt 196 211 223
(Quelle: Statistisches Landesamt)

Bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Sozialhilfeleistungen (netto) von 2001 auf 2002 haben die
Landkreise Anhalt-Zerbst (22,2%), Bitterfeld (17,1%), Sangerhausen (16,2%), Halberstadt (14,5%),
Mansfelder Land (13,2%), Merseburg-Querfurt (11,3%) und Altmarkkreis-Salzwedel (10,4%) die
größten Anstiege erzielt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Anstieg im Land bei 7,7%.
Demgegenüber weisen die Landkreise Wernigerode (2,4%), Jerichower Land (2,6%), Quedlinburg
und Köthen (je 3,8%) und die Stadt Dessau mit 3,3% den geringsten Anstieg bei diesen Pro-Kopf-
Ausgaben auf.
Die Pro-Kopf-Ausgaben korrespondieren mit den Sozialhilfeleistungen (netto) der entsprechenden
Landkreise und kreisfreien Städte.

Im Zeitraum von 2002 auf 2003 verringerten sich im Land Sachsen-Anhalt die durchschnittlichen
Pro-Kopf-Ausgaben von 7,7% auf 5,7%.
Trotz der Verringerung des Anstiegs innerhalb des Landesdurchschnitts sind zweistellige
Zuwachsraten in der kreisfreien Stadt Magdeburg (10,2%) sowie in den Landkreisen Bitterfeld
(10,1%), Sangerhausen (12,7%), Schönebeck (13,0%), Mansfelder Land (14,4%) und
Burgenlandkreis (14,6%) zu verzeichnen. Demgegenüber ist es auch Landkreisen gelungen, ihre
jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben zu senken: Quedlinburg (-0,9%), Merseburg-Querfurt (-1,3%),
Aschersleben-Staßfurt (-3,9%) sowie Ohrekreis (-5,2%).

In den letzten Jahren haben sich der Eckregelsatz und die davon abgeleiteten Regelsätze stetig
erhöht, auch wenn bundesweit zum letzten Anpassungstermin 1. Juli 2004 keine weitere Erhöhung
vorgenommen wurde. Die Erhöhung des Eckregelsatzes von 2001 auf den jetzt geltenden beträgt
3,2%.
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Entwicklung des Eckregelsatzes (Haushaltsvorstand, allein Stehende) in Sachsen-Anhalt
Jahr 2001 2002 2003 2004

Regelsätze in � 276,10 � 282 � 285 � 285 �
(Quelle: Ministerium für Gesundheit und Soziales)

6.1.3. Entwicklung der Anzahl der Sozialhilfeempfangenden in Sachsen-Anhalt

Im Berichtszeitraum hat sich die Anzahl der Hilfeempfangenden von 89.477 in 2001 auf 95.579 in
2003 erhöht. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 6,8%. Allerdings ist der Anstieg im Vergleich
von 2001 auf 2002 mit 5,0% zu 2002 auf 2003 mit 1,8% geringer ausgefallen. Fast der gesamte
Anstieg von 2001 auf 2003 um 6.102 Hilfeempfangende ist durch den Anstieg der Anzahl der
Hilfeempfangenden im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren auf 5.948 begründet.
Demgegenüber ist nur ein geringer Anstieg bei den Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen, bei
den Hilfeempfangenden über 65 Jahre sogar ein Absinken der Hilfeempfangenden-Zahlen.
Insbesondere für die zuletzt genannte Altersgruppe der Hilfeempfangenden machen sich die
Auswirkungen des Grundsicherungsgesetzes positiv bemerkbar. Von 2002 auf 2003 hat sich die
Anzahl der Hilfeempfangenden dieser Altergruppe von 2.924 auf 1.528 in Sachsen-Anhalt nahezu
halbiert; dies entspricht einem Rückgang um rund 47%.
Beim Vergleich der Geschlechter bei der Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfangenden ist das
Gesamtbild unverändert, da bereits seit Jahren der Anteil der Frauen an den Hilfeempfangenden
höher ist als der der Männer. Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich die Altergruppe bis 15 Jahre,
da hier die Anzahl der männlichen Hilfeempfangenden überwiegt. Allerdings fällt der Anstieg der
männlichen Hilfeempfangenden im Berichtszeitraum mit 10,2% wesentlich höher aus als der der
weiblichen Hilfeempfangenden mit nur 4,0%.

Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfangenden in Sachsen-Anhalt außerhalb von und in
Einrichtungen nach Altersgruppen und Geschlecht 2001 – 2003

davon davon davonAlter von ...
bis unter ...
Jahren

2001
weibl. männl.

2002
weibl. männl.

2003
weibl. männl.

unter 3 11.222 5.388 5.834 11.050 5.294 5.756 10.833 5.061 5.772
3 – 7 7.039 3.401 3.638 7.780 3.792 3.988 8.483 4.051 4.432
7 – 11 5.589 2.681 2.908 5.675 2.727 2.948 5.731 2.672 3.059
11 –15 6.331 3.131 3.200 6.377 3.106 3.271 6.529 3.159 3.370
Teilsumme 30.181 14.601 15.580 30.882 14.919 30.882 31.576 14.943 16.633
15 – 18 4.468 2.326 2.142 4.606 2.360 2.246 5.066 2.555 2.511
18 – 21 5.383 3.352 2.031 5.359 3.260 2.099 5.309 3.142 2.167
21 – 25 9.337 6.059 3.278 10.119 6.418 3.701 9.863 6.291 3.572
25 – 30 8.008 4.986 3.023 8.814 5.377 3.437 9.467 5.669 3.798
30 – 40 12.681 7.101 5.580 13.145 7.256 5.889 13.512 7.457 6.055
40 – 50 9.685 4.844 4.841 10.533 5.308 5.225 11.243 5.663 5.580
50 – 60 4.877 2.408 2.469 5.528 2.688 2.840 6.294 6.109 3.185
60 – 65 2.088 982 1.106 1.998 964 1.034 1.721 776 945
Teilsumme 56.527 32.058 24.470 60.102 33.631 26.471 62.475 37.662 27.813
65 – 70 1.004 565 439 1.169 633 536 672 318 354
70 – 75 658 428 230 677 425 252 316 177 139
75 – 80 474 367 107 503 386 117 242 172 70
80 – 85 251 220 31 265 221 44 161 132 29
85 und mehr 382 346 36 310 283 27 137 125 12
Teilsumme 2.769 1.926 843 2.924 1.948 976 1.528 924 604
Insgesamt 89.477 48.584 40.893 93.908 50.498 43.410 95.579 50.529 45.050
Nichtdeutsche 5.827 2.676 3.151 6.384 2.991 3.393 6.530 3.059 3.471
(Quelle: Statistisches Landesamt)
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6.1.4. Armut und Reichtum in Sachsen-Anhalt

Der Bericht über Armut und Reichtum in Sachsen-Anhalt - der erste dieser Art in den neuen
Bundesländern - wurde Anfang des Jahres 2003 veröffentlicht und steht den interessierten
Akteuren zur Verfügung. Die Ergebnisse des Berichtes sind für die breite Öffentlichkeit nicht
überraschend. Für die Untersuchungen mussten allerdings teilweise statistische Daten älterer
Erhebungen herangezogen werden, da z.B. die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS
1998) nur alle fünf Jahre erhoben wird. Daher liefert dieser Bericht nur eine erste Datenbasis für
Sachsen-Anhalt.

Armut dominiert, wenn sie durch besondere Konfliktsituationen wie wiederkehrende
Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, Scheidung, die Geburt eines (weiteren) Kindes oder Schulden
und ungewohntes Konsumverhalten entstanden ist.
Der Bericht weist darüber hinaus ein höheres Armutsrisiko für Familien mit mehr als drei Kindern,
allein erziehende Frauen und alleinlebende ältere Frauen aus als in den übrigen familiären
Strukturen und Lebensformen. Als positive Trends vermerkt der Bericht die realen
Einkommenssteigerungen bei den Erwerbstätigen, erhebliche Verbesserungen in der Wohnqualität
sowie einen deutlichen Anstieg der Lebenserwartung.
Über detailliertere Ergebnisse dieses Berichtes können sich Interessierte auf den Internetseiten des
Ministeriums für Gesundheit und Soziales informieren. Dort steht eine Zusammenfassung und die
Langfassung des Berichtes unter den Stichpunkten „Soziales/Aktuelles“ zur Verfügung
(www.ms.sachsen-anhalt.de).

6.2. Menschen mit Behinderungen

Seit dem Jahr 2002 beschäftigt man sich mit der Neugestaltung des überörtlichen Trägers der
Sozialhilfe. In diesem Zusammenhang ist u.a. die Sozialagentur als neue Steuerungseinheit
entstanden. Detaillierte Ausführungen dazu liefert der Punkt 2.2.1. In Sachsen-Anhalt gibt es ca.
170.000 schwer behinderte Menschen verschiedenster Behinderungsarten. Eine Übersicht über die
Zahl der Schwerbehinderten nach Geschlecht, Grad der Behinderung und Merkzeichen ist im
Punkt 2.2.2 zu finden. Die hohe Zahl von Betroffenen erfordert spezielle Einrichtungen und Hilfen,
um deren Eingliederung in die Gesellschaft gewährleisten zu können. Zum Aufbau und zur
Weiterentwicklung dieser Versorgungslandschaft sind noch weitere Investitionen notwendig.

Der Rat der Europäischen Union hatte das Jahr 2003 zum Europäischen Jahr der Menschen mit
Behinderung erklärt. Europaweit und öffentlichkeitswirksam wurde auf die vielfältigen Formen von
Behinderungen und damit verbundene Probleme aufmerksam gemacht. Gleichzeitig wurde ein
Perspektivwechsel eingeleitet: Nicht mehr ausgrenzende Fürsorge, Mitleid und Bevormundung
sollen Betroffene erfahren sondern uneingeschränkte Teilhabe, Gleichstellung und
Selbstbestimmung leben. In Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung neben zahlreichen
Verbänden und Vereinen im Rahmen von Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekten das Jahr
zum Anlass genommen, nichtbehinderte Menschen für die Belange behinderter Menschen zu
sensibilisieren.

6.2.1. Neuordnung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialagentur)

Die Neuordnung des Bereiches Sozialhilfe ist bundesweit ein seit vielen Jahren diskutiertes Thema.
Dabei wurden verschiedenste Varianten geplant und teilweise umgesetzt, ohne dass ein
„Königsweg“ gefunden wurde.
Im Land Sachsen-Anhalt beschäftigte sich bereits seit 2002 der Landtag und die Landesregierung
mit der Frage einer Kommunalisierung und den Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe.
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Mit Beschluss der Landesregierung vom 23.03.2004 wurde das Ministerium für Gesundheit und
Soziales beauftragt, zum 01.07.2004 die Sozialagentur Sachsen-Anhalt als einen LHO-Betrieb mit
Sitz in Halle zu gründen und dieser wesentliche Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
zu übertragen.
Gleichzeitig erfolgte ebenfalls zum 01.07.2004 die Zusammenführung der Finanzverantwortung für
ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe und eine
Heranziehung der Landkreise und kreisfreien Städte als kommunale Gebietskörperschaften zur
ganzheitlichen Sachbearbeitung.
Diesem Umstand folgend ist die Sozialagentur in ihrer jetzigen Ausprägung eine relativ kleine
Steuerungseinheit mit 5 Geschäftsbereichen. Inhaltlich wird die Sozialagentur im wesentlichen
Aufgaben wahrnehmen, die einer originären landesweit einheitlichen Handhabung und Steuerung
bedürfen, wie z.B. den Abschluss von Vergütungs-, Leistungs- und Versorgungsvereinbarungen
oder von öffentlich-rechtlichen Verträgen nach den Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes
bzw. ab dem 01.01.2005 des Sozialgesetzbuches XII sowie weiterer einschlägiger
Sozialgesetzbücher, die landesweite Einrichtungsplanung und die Prüfung von Konzeptionen oder
die Durchführung von speziellen Sachaufgaben in der Sozialhilfe. Gleichzeitig werden auch die
Entscheidungsträger vor Ort unterstützt, wie beispielsweise im Falle des im Aufbau befindlichen
rehabilitationspädagogischen Fachdienstes. Darüber hinaus werden auch regelmäßige
Fortbildungen zu den verschiedensten Bereichen des Sozialrechts angeboten sowie schriftliche
Arbeitsmaterialien herausgegeben.
Mit der Struktur und Aufgabenverteilung zwischen Sozialagentur und Landkreisen sowie kreisfreien
Städten als herangezogenen Gebietskörperschaften werden die Landkreise und kreisfreien Städte
umfassend beteiligt und tragen damit wesentliche Entscheidungsverantwortung. Damit ist das Ziel
der Zusammenführung von Entscheidungs- und Finanzverantwortung für alle Hilfearten bei
gleichzeitiger Aufgabenwahrnehmung vor Ort erreicht.
Auch wird durch die Einführung einer landeseinheitlichen Software erstmals bundesweit die
Möglichkeit bestehen, zeitnah die Entwicklung der Sozialhilfe zu beobachten. Durch die
Zusammenführung der Informationen wird das Sozialhilfecontrolling für eine bislang so nicht
erreichte Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und Strategietransparenz sorgen.

6.2.2. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in LSA 2004

Um den individuellen Bedürfnissen der behinderten Menschen gerecht zu werden und sie
entsprechend zu fördern, entstanden und entstehen u.a. eine ganze Reihe von Wohn- und
Pflegeheimen, Werkstätten, ambulante und intensiv betreute Wohnformen sowie Beratungsstellen
in Sachsen-Anhalt. Nähere Informationen zu Einrichtungen in der Nähe gibt es bei den örtlichen
Sozialämter oder der Sozialagentur bzw. den Servicestellen für Rehabilitation. Eine Übersicht über
die verfügbaren Einrichtungen befindet sich im Anhang des Berichtes. Für spezielle
Beratungsbedürfnisse stehen auch die Beratungsstellen für Sinnesbehinderte zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema Menschen mit Behinderungen befinden sich auf der Homepage
des Behindertenbeauftragen des Landes Sachsen-Anhalts (www.ms.sachsen-anhalt.de).

Anzahl der Schwerbehinderten nach Merkzeichen und Geschlecht in Sachsen-Anhalt
(Stand: 31.12.2003)
Merkzeichen/
Geschlecht

G AG H B Bl RF 1.Wagen-
klasse

Gehör-
los

männlich 49.066 6.480 13.171 22.650 1.765 13.445 251 1.024
weiblich 47.653 6.321 13.645 25.005 2.822 16.198 4 1.046
gesamt 96.719 12.801 26.816 47.655 4.587 29.643 255 2.070
(Quelle: Landesversorgungsverwaltung)
Legende: G: gehbehindert; AG: außergewöhnlich gehbehindert; H: hilflos; B: ständige Begleitung notwendig; Bl: blind; RF: Befreiung von
Rundfunkgebührenpflicht; 1. Wagenklasse: bei Bahnfahrten Benutzung der 1. Klasse mit Fahrausweis für 2. Klasse.
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In der folgenden Tabelle ist die Verteilung der Behinderungsgrade dargestellt, unabhängig von der
Behinderungsart. Daraus lässt sich ersehen, dass der niedrigste Behinderungsgrad von 50 mit 30%
am häufigsten vertreten ist. Der höchste Grad der Behinderung wurde bei ca. 24% der Betroffenen
festgestellt.

Anzahl der Schwerbehinderten nach Grad der Behinderung und Geschlecht in Sachsen-
Anhalt (Stand 31.12.2003)
Geschlecht Insgesamt 50 60 70 80 90 100

männlich 84.961 25.286 12.913 10.072 11.743 4585 20.344
weiblich 83.494 25.317 13.316 9542 10.745 4527 20.047
gesamt 168.455 50.603 26.247 19.614 22.488 9112 40.391
Quelle: Statistisches Landesamt

Gesamtausgaben der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe gem. §§ 39 ff
BSHG a.F. (in Mio. ��
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 115,34 149,78 209,90 212,98 201,90 237,26 256,33 262,54 275,85 298,02 328,58
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"

Ausgaben für behinderte Menschen in Werkstätten einschl. Fördergruppen und
stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe (in Mio. ��
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 90,13 122,12 180,34 184,87 177,99 188,35 167,80 219,71 228,55 238,94 251,71
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"

Ausgaben für behinderte Menschen in Werkstätten (in Mio. ��

Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 20,71 25,56 34,76 40,24 41,80 49,21 54,11 57,79 62,31 65,42 73,10
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"

Ausgaben in Fördergruppen an Werkstätten für behinderte Menschen (in Mio. ��

Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 1,75 2,54 1,63 1,74 1,68 1,95 2,67 4,22 4,32 4,92 6,20
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"

Ausgaben für Werkstattbeschäftigte in Wohnanlagen (in Mio. ��

Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 23,17 26,76 35,56 36,94 36,94 39,84 41,38 46,07 49,12 51,48 53,84
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"

Ausgaben für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe außer Wohnanlagen für
Werkstattbeschäftigte (in �)
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausgaben 44,47 69,79 110,03 107,69 99,25 99,30 72,31 115,95 117,12 122,03 124,77
Quelle: Titelübersichten sowie Unterkonten- und Projektlisten zum Landeshaushaltskapitel 0508
"Überörtliche Sozialhilfe"
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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6.3. Seniorinnen und Senioren

6.3.1 Demographischer Wandel

Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt. In Sachsen-Anhalt lebten 1993
rund 411.000 über 65-Jährige Bürgerinnen und Bürger. Das entsprach einem prozentualen Anteil
von rund 14,8 %. Im Jahre 2003 lag dieser Anteil bereits bei 19,7 %, was rund 498.000
Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 65 Jahren und älter entspricht. Aufgrund ihrer höheren
Lebenserwartung, überwiegt dabei der Anteil an Frauen. Die Gesamtbevölkerung ging in diesem
Zeitraum um rund 255.000 Bewohnerinnen und Bewohner zurück. Die Bevölkerungsentwicklung ist
also geprägt durch eine abnehmende Bevölkerungszahl bei zunehmendem Anteil der über 65-
Jährigen. Unter dem Gesichtspunkt der Bevölkerungsentwicklung stehen die Wanderungen über
die Landesgrenze, also sowohl die Zu- und Fortzüge von und nach anderen Bundesländern
innerhalb Deutschlands als auch jene vom und ins Ausland, im Mittelpunkt der Betrachtung.
Betrachtet man die Wanderungen im Zusammenhang mit dem im höheren Lebensalter
entstehenden Hilfebedarf, so muss man feststellen, dass in den vergangenen 10 Jahren
beträchtliche Anteile jener Personengruppen abgewandert sind, die potentiell zu den familiären
Hilferessourcen zählen. Der hohe Anteil des Bevölkerungsverlustes bei den heute 15- bis 30-
Jährigen lässt für die kommenden 20 Jahre weitere Defizite in den familiären Netzen erwarten.

6.3.2. Pflegeinfrastruktur/Personal

Leitgedanke der Pflegepolitik in Sachsen-Anhalt ist die Förderung und Erhaltung der
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung von älteren Menschen. Gleichzeitig
muss der zunehmenden Isolierung im Alter entgegengewirkt werden.

An diesem Grundsatz hat sich die Umgestaltung der Pflegelandschaft orientiert. In den letzten 10
Jahren ist es in Sachsen-Anhalt zu einer deutlichen Neuausrichtung dieser Pflegelandschaft
gekommen. Mit rund 20.000 qualitativ hochwertigen Pflegeplätzen, 40 Tagespflegeeinrichtungen,
die in die Förderung einbezogen wurden, und dem Ausbau der ambulanten Pflege, für die es
zwischenzeitlich über rund 530 ambulante Pflegedienste gibt, kann eine gute Bilanz in Sachsen-
Anhalt gezogen werden. Parallel dazu wurde in Vernetzung mit Pflegeangeboten barrierefreier
Wohnraum für Seniorinnen und Senioren geschaffen.

Die Ziele, die in der Landespflegekonzeption 1998 für die Gestaltung der Pflegelandschaft gesteckt
wurden, sind erfüllt. Eine Analyse in Form verschiedener Untersuchungen bestätigt dies. So wurde
eine Untersuchung im stationären Bereich, insbesondere in geförderten Pflegeeinrichtungen 1999
abgeschlossen. 2001 wurde eine Studie über die ambulante Pflege in Sachsen-Anhalt
veröffentlicht. 2003 wurde die Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren in Sachsen-Anhalt
analysiert. Die hieraus abzuleitenden Handlungsbedarfe müssen vor dem Hintergrund der
demographischen Herausforderungen in nächster Zeit intensiv verfolgt werden. Der Zukunft der
Altenhilfe in Sachsen-Anhalt wird mit einem Zeithorizont 2020 nachzugehen sein. Bis Ende 2005
werden diese Überlegungen mit dem Schwerpunkt aktives Altern und den vorliegenden
Erkenntnissen zum Wohnen im Alter und zur offenen Altenhilfe in Form einer Fortschreibung der
Landespflegekonzeption vorgelegt werden. Dabei sollen vielfältige Fassetten für ein
selbstbestimmtes Leben im Alter und die sich daraus für die Politik ergebenden Herausforderungen
dargestellt werden. Wohnen, Leben, Bildung, Betreuung und Hilfe im Alter mit ihren Möglichkeiten
und Abhängigkeiten, ihren Problemen und Machbarkeiten werden, bei systemischer
Berücksichtigung der Unterschiede von Frauen und Männern, in der Studie „Die Zukunft der
Altenhilfe in Sachsen-Anhalt“ aufgezeigt werden. Die Pflegekonzeption wird Bestandteil dieser
Ausarbeitung sein.
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Dabei wird der Grundsatz ambulant vor stationär in besonderer Weise Berücksichtigung finden. Es
wird entsprechend nicht das Ziel sein, den Versorgungsgrad mit stationären Einrichtungen in
Sachsen-Anhalt zu erhöhen. Hier wurde in der Vergangenheit mit der Umsetzung des
Investitionsprogramms nach Artikel 52 des Pflegeversicherungsgesetzes gute Arbeit geleistet. Das
Angebot an Alten- und Pflegeeinrichtungen entwickelt sich derzeit weitgehend ohne Zutun des
Landes. Die Stärkung des ambulanten Bereiches ist jedoch nur über eine Reform der
Pflegeversicherung mit entsprechenden leistungsrechtlichen Veränderungen zu erreichen.

Zur Pflegevermeidung sollte die Stärkung der Prävention und der Ausbau der geriatrischen
Rehabilitation erfolgen. Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit kann durch Einsatz gezielter
Präventionsmaßnahmen erfolgreich reduziert werden.

Ein besonderer Schwerpunkt für die Zukunft ist der wachsende allgemeine Betreuungsbedarf bei
Demenzerkrankten. Versorgungsstrukturen für diesen Personenkreis müssen besondere
Beachtung finden.

Entwicklung des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung des
Landes Sachsen – Anhalt in den Jahren 1993 bis 2003 (Angaben in 1000)

Gesamt
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gesamtbevölkerung 2.778 2.759 2.739 2.724 2.702 2.674 2.649 2.615 2.581 2.549 2.523
Anzahl 65 jährige
und älter 411 417 423 428 432 436 447 459 471 484 498
% - Anteil 14,79 15,11 15,44 15,71 15,99 16,31 16,87 17,55 18,25 18,99 19,74

weiblich
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gesamtbevölkerung 1.440 1.427 1.414 1.403 1.391 1.376 1.362 1.344 1.325 1.307 1.292
Anzahl 65 jährige
und älter 275 277 279 280 281 281 286 291 295 301 306
% - Anteil 19,10 19,41 19,73 19,96 20,20 20,42 21,00 21,65 22,26 23,03 23,68

männlich
Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 22001 2002 2003
Gesamtbevölkerung 1.338 1.332 1.325 1.321 1.311 1.298 1.287 1.271 1.256 1.242 1.231
Anzahl 65 jährige
und älter 136 140 144 148 151 155 161 168 176 183 192
% - Anteil 10,16 10,51 10,87 11,20 11,52 11,94 12,51 13,22 114,01 14,73 15,60
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Entwicklung des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung des
Landes Sachsen – Anhalt in den Jahren 2004 bis 2020 (Angaben in 1000)

Gesamt
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Gesamtbe-
völkerung

2.487 2.456 2.427 2.399 2.372 2.345 2.320 2.296 2.271 2.246 2.221 2.196 2.055

Anzahl 65
jährige und
älter

514 531 545 550 555 558 551 544 540 536 536 540 558

% - Anteil 20,67 21,62 22,46 22,93 23,40 23,80 23,75 23,69 23,78 23,86 24,13 24,59 27,15

weiblich
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Gesamtbe-
völkerung

1.272 1.255 1.239 1.175 1.209 1.194 1.181 1.128 1.155 1.142 1.129 1.116 1.044

Anzahl 65
jährige und
älter

313 321 327 328 330 330 326 321 318 315 315 316 322

% - Anteil 24,61 25,58 26,39 27,91 27,30 27,64 27,60 28,46 27,53 27,58 27,90 28,32 30,84

männlich
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Gesamtbe-
völkerung

1.215 1.201 1.188 1.224 1.163 1.151 1.139 1.168 1.116 1.104 1.092 1.080 1.011

Anzahl 65
jährige und
älter

201 210 218 222 225 228 225 223 222 221 221 224 236

% - Anteil 16,54 17,49 18,35 18,14 19,35 19,81 19,75 19,09 19,89 20,02 20,24 20,74 23,34

6.4. Sozialversicherung

6.4.1. Gesetzliche Krankenversicherung – wesentliche Entwicklungen:

Die Veränderungen in der Gesellschaft haben unmittelbaren Einfluss auf das Gesundheitssystem.
Geburtenrückgang und stetige Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung sind
festzustellen, wobei sich das Problem in den neuen Ländern durch die zunehmende Abwanderung
der jüngeren Generation noch dramatischer darstellt. Damit unter diesen Umständen
Gesundheitsvorsorge überhaupt bezahlbar bleiben und durch Senkung der Lohnnebenkosten
attraktivere Strukturen für die Schaffung von Arbeitsplätzen entstehen können, sind durch
strukturelle Reformen Effektivität und Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern und
alle Beteiligten maßvoll in Sparmaßnahmen einzubeziehen. Die Regierungskoalition und die
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag haben sich daher auf das GKV-Modernisierungsgesetz vom
14.11.2003 mit folgenden wesentlichen Regelungen verständigt:
• Rückführung des Leistungskatalogs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): Wegfall

des Entbindungs- und des Sterbegeldes sowie der Leistungen der Sterilisation aus nicht
medizinischen Gründen, Begrenzung der Versorgung mit Sehhilfen und nicht
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, Einschränkung der Übernahme der Fahrkosten in der
ambulanten Versorgung und des Anspruchs auf Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung

• Einführung einer Praxisgebühr bei ärztlicher und zahnärztlicher Behandlung in Höhe von 10 �
je Quartal und Behandlungsfall sowie Neuordnung der Zuzahlungsregelungen
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• Möglichkeit des Angebots von Bonusregelungen für gesundheitsbewusstes Verhalten oder
Teilnahme an besonderen Versorgungsformen (integrierte oder hausärztlich zentrierte
Versorgungsformen oder strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke)

• Möglichkeit der Kostenerstattung für alle Versicherten, der Inanspruchnahme von
zugelassenen Leistungserbringern innerhalb der Europäischen Union und der
Beitragsrückgewähr oder des Selbstbehaltes mit Beitragsminderung für freiwillige Mitglieder

• Finanzierung des Zahnersatzes ab 2005 und des Krankengelds ab 2006 allein durch die GKV-
Mitglieder sowie Belegung der Versorgungsbezüge von Rentnern mit dem vollen Beitragssatz

• Gleichbehandlung von Sozialhilfeempfangenden mit GKV-Mitgliedern
• Weiterentwicklung der integrierten Versorgung, Teilöffnung der Krankenhäuser zur ambulanten

Versorgung, Zulassung des Versandhandels von Arzneimitteln, Errichtung eines unabhängigen
Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und Einrichtung von Prüf- und
Ermittlungsstellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei
Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen

• Ablösung der ärztlichen Gesamtvergütung durch Regelleistungsvolumina ab 2007 und
Vergütung der ärztlichen Leistungen mit festen Punktwerten bis zu einer Obergrenze

• Budgetierung der Verwaltungskosten der Krankenkassen und Offenlegung der
Vorstandsgehälter von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der GKV für das 1. Halbjahr 2004 scheinen sich die
gewünschten Einspareffekte der Gesundheitsreform zu bestätigen. Bundesweit sind 2,4 Mrd. � ��
Einnahmeüberschuss in der GKV erzielt worden. Die Verschuldung der Krankenkassen – nach
Angabe der Bundesregierung rund 6 Mrd. � ���� 	��
 – konnte damit erheblich verringert werden.
Die beiden landesunmittelbaren Krankenkassen Sachsen-Anhalts (AOK Sachsen-Anhalt und
Betriebskrankenkasse Sachsen-Anhalt) konnten ebenfalls einen deutlichen Einnahmeüberschuss
erzielen und sich weiter entschulden. Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen für das 3.
Quartal 2004 hat sich der Einnahmeüberschuss für die beiden landesunmittelbaren Kassen jedoch
bereits wieder verringert. Die weitere finanzielle Entwicklung ist zu beobachten.

Die wesentlichen in Sachsen-Anhalt tätigen Krankenkassen haben die Möglichkeiten neuer
Versorgungsformen offensiv genutzt. Die AOK Sachsen-Anhalt bietet das erste landesweite
hausarztzentrierte Versorgungsmodell bundesweit seit Mitte 2004 an. Die AOK, Ersatz-, Betriebs-
und Innungskrankenkassen führen insbesondere Modellvorhaben zu krankenhausersetzenden
Operationen im Hinblick auf eine Verzahnung von ambulantem und stationärem Bereich durch und
offerieren ihren Versicherten Bonusregelungen für gesundheitsbewusstes Verhalten.

Die beiden landesunmittelbaren Krankenkassen Sachsen-Anhalts mussten sich trotz der
schwierigen Rahmenbedingungen in der GKV weiter entschulden und sanieren – möglichst ohne
Anhebung ihrer Beitragssätze und müssen es weiter tun.

Eine weitere grundlegende Gesundheitsreform (Modelle der Bürgerversicherung und der
Gesundheitsprämie) wird bereits politisch diskutiert. Der Risikostrukturausgleich zwischen den
Krankenkassen soll nach Maßgabe des Gesetzgebers künftig auf der Grundlage von
Morbiditätseinstufungen der Versicherten durchgeführt werden. Diese Weiterentwicklung des
Risikostrukturausgleichs wird derzeit begleitet.

Die Länderkompetenzen im Gesundheitswesen sind zu stärken. Auf Grund einer Vielzahl von
Fusionen gesetzlicher Krankenkassen im Zuge des gestiegenen Wettbewerbs unter den Kassen
verlagern sich die Aufsichtskompetenzen verstärkt auf den Bund. Die zunehmende
Bundeskompetenz lässt befürchten, dass landesspezifische Interessen nicht hinreichend
berücksichtigt werden. Dem ist aus Ländersicht entgegen zu steuern.
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In den neuen Ländern werden in den nächsten Jahren überdurchschnittlich viele Ärztinnen und
Ärzte aus der Patientenversorgung ausscheiden. Dies wird vor allem die hausärztliche Versorgung
im ländlichen Bereich betreffen. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Sachsen-
Anhalts prüft gegenwärtig die Versorgungssituation im Land mit einer kleingliedrig angelegten
Analyse, die auf die jeweilige Versorgungssituation vor Ort abzielt. Verschiedene Maßnahmen zur
Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung sind bereits eingeleitet worden oder im Bedarfsfall
in Betracht zu ziehen.

6.4.2. Gesetzliche Rentenversicherung

Der Berichtszeitraum war für die gesetzliche Rentenversicherung geprägt durch eine lebhafte
Reformdiskussion und eine Vielzahl gesetzlicher Änderungen. Von der seit Anfang 2002
installierten Möglichkeit der Inanspruchnahme staatlicher Förderungen für zusätzliche
Altersversorgung (Riester-Rente) bis hin zu den 2004 verabschiedeten Regelungen zum
Alterseinkünfte- und Nachhaltigkeitsgesetz wird mit unterschiedlichen Reformansätzen versucht,
den sich verändernden demografischen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasste Lösungen in
sozialverträglicher und generationengerechter Weise auf den Weg zu bringen. Die Vertretung der
Interessen des Landes Sachsen-Anhalt innerhalb dieser Reformdiskussion und innerhalb des
Gesetzgebungsverfahrens und die Geltendmachung des Umstandes, dass in den neuen
Bundesländern die Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung in weit höherem Maße als
dies in den alten Bundesländern der Fall ist, das einzige Alterseinkommen darstellen, bildet einen
der Schwerpunkte ministerieller Arbeit in diesem Bereich.

In struktureller Hinsicht bestimmen die Organisationsreform in der gesetzlichen
Rentenversicherung und die Frage anstehender Fusionen, auch der Fusion der
Landesversicherungsanstalten Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, die Diskussion. Im
Gesetzgebungsverfahren zur Regelung von länderübergreifenden Fusionen der
Landesversicherungsanstalten konnte durch Sachsen-Anhalt erreicht werden, dass bei zentralen
Fragen der Fusionen den beteiligten Ländern entscheidende Mitspracherechte gesetzlich
eingeräumt wurden.

6.4.3. Gesetzliche Unfallversicherung

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung war das landespolitisch vorherrschende Thema die
Zukunft der Trägerlandschaft im Lande. Landesunmittelbare Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung sind die Unfallkasse Sachsen-Anhalt (UKSA) und die Feuerwehr-Unfallkasse
Sachsen-Anhalt (FUK). Die notwendig gewordene Konsolidierung des kleineren Trägers, der FUK
führte zur Diskussion verschiedener Fusionsmöglichkeiten, entweder landesintern (UKSA und
FUK) oder feuerwehrintern (FUK Sachsen-Anhalt und FUK Thüringen) zu fusionieren. Eine Lösung
unter Abwägung der in Frage stehenden Optionen zeichnet sich für 2005 ab.

6.4.4. Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation in Sachsen-Anhalt

Als erstem Bundesland ist es Sachsen-Anhalt gelungen, die vom Gesetzgeber mit § 23 SGB IX
geforderten gemeinsamen Servicestellen der Rehabilitationsträger flächendeckend einzurichten.
Eine Übersicht über die gemeinsamen Servicestellen findet sich im Anhang.
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7. Gesundheit

7.1. Neujustierung der Gesundheitsziele

1998 hat Sachsen-Anhalt als erstes neues Bundesland sechs Gesundheitsziele formuliert.
Ausgangspunkt waren Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung, die vom Bundesdurchschnitt
abwichen und auf einen schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt
hinwiesen.

Die Gesundheitsziele lauteten:
1. Senkung der Säuglingssterblichkeit auf Bundesdurchschnitt.
2. Erreichen eines altersgerechten Impfstatus bei über 90% der Bevölkerung
3. Senkung der vorzeitigen Sterblichkeit an Herz- Kreislauf- Erkrankungen auf Bundesdurchschnitt
4. Senkung der vorzeitigen Sterblichkeit an Krebserkrankungen auf Bundesdurchschnitt
5. Reduzierung des Verbrauchs und der Auswirkungen des Konsums legaler Suchtmittel
6. Verbesserung der Zahngesundheit der Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-Anhalt

Beschlossen wurden diese Ziele auf der 1. Landesgesundheitskonferenz 1998 von Vertretern der
Gesetzlichen Krankenversicherung, den Ärzteverbänden, der Kassenärztlichen Vereinigung, der
Ärztekammer und weiteren Institutionen, die sich auch aktiv in den Neustrukturierungsprozess
innerhalb von Arbeitsgruppen einbrachten.

Das Ziel „Senkung der Säuglingssterblichkeit auf Bundesdurchschnitt“ konnte bis 2002 erreicht
werden; für die Ziele zur Zahngesundheit und zum Impfen waren erste Erfolge nachweisbar. Auf
der 2. Landesgesundheitskonferenz 2002 wurde aber auch deutlich, dass eine Neuausrichtung von
Gesundheitszielen notwendig war. Bei der Bearbeitung der krankheitsbezogenen Ziele (Krebs,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen) hatten Versorgungs- und Strukturprobleme im Mittelpunkt
gestanden. Diese sind weitgehend durch Bundesgesetze bedingt und lassen sich in einem
prinzipiell offen und partizipativ angelegten Prozess auf Landesebene nicht lösen. Sie müssen in
anderen Zusammenhängen bearbeitet werden. Dagegen lässt sich für Prävention und
Gesundheitsförderung eine Zusammenarbeit vieler Partner verwirklichen.

Aus dieser Erfahrung und mit Blick auf die demografische Entwicklung wurden zwei
Gesundheitsziele neu konzipiert, so dass vom Ministerium für Gesundheit und Soziales 2003
folgende Gesundheitsziele zur weiteren Bearbeitung vorgestellt wurden:

1. Erreichen eines altersgerechten Impfstatus bei über 90% der Bevölkerung
2. Neu: Entwicklung eines gesunden Bewegungsverhaltens und Verbesserung von

Bewegungsangeboten für die Bevölkerung
3. Neu: Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens und gesunder Ernährungsangebote für

die Bevölkerung
4. Senkung des Anteils an Rauchern und Raucherinnen in der Bevölkerung und der

alkoholbedingten Gesundheitsschäden auf Bundesdurchschnitt
5. Verbesserung der Zahngesundheit bei der Bevölkerung auf Bundesdurchschnitt.

Die Gesundheitsziele werden, soweit es sich bewährt hat, von Arbeitsgruppen weiter umgesetzt.
Zur Erhöhung der Effektivität wurde das taktische Management der Gesundheitsziele der
Landesvereinigung für Gesundheit übertragen.
Die Umsetzung der Gesundheitsziele soll verstärkt im Rahmen von so genannten Settings, das
heißt in Lebensbereichen wie Betrieb, Kindertagesstätte oder Senioreneinrichtung erfolgen.

Es hat sich gezeigt, dass Gesundheitsverhalten dort gezielt zu beeinflussen ist, wo die Menschen
leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Über den Setting-Ansatz ist es zudem möglich, bereits
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bei der Projektplanung die Betroffenen einzubeziehen sowie bestehende Strukturen und soziale
Gefüge zu berücksichtigen. Außerdem können auf diesem Weg neue Partner beispielsweise in der
mittelständischen Wirtschaft gewonnen werden.

Als Schwerpunktzielgruppen wurden ausgewählt:
• Kinder und Jugendliche,
• Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen,
• Senioren/Seniorinnen.

Zu jedem Gesundheitsziel und jeder Zielgruppe wird mindestens ein Modellprojekt (insgesamt 15)
durch den Minister für Gesundheit und Soziales bestimmt. Die Modelle sollen als gute Beispiele der
Praxis auch für andere Institutionen und Bereiche Anregungen geben, wie Gesundheitsförderung
und Prävention im Rahmen von Gesundheitszielstellungen in Settings umgesetzt und nachgenutzt
werden können.
An der Arbeit mit den Gesundheitszielen beteiligen sich z. Zt. rund 150 Mitglieder in den
Arbeitskreisen und 82 Institutionen.

Es ist vorgesehen, in einer 3. Landesgesundheitskonferenz 2005 den neu strukturierten
Prozessablauf zu analysieren und erste Ergebnisse zu präsentieren. 2006 soll dann Bilanz auf
einer 4. Landesgesundheitskonferenz gezogen werden.

7.2. Neue Versorgungsstrukturen durch das GMG

Der Sommer 2003 war politisch im wesentlichen geprägt durch das Gesetzgebungsverfahren zur
Gesundheitsreform. Diese ist letztlich nur möglich geworden, weil zwischen den
Bundestagsfraktionen von SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen, der Bundesregierung und
Ländervertretern Einigkeit darüber bestand, dass eine umfassende und nachhaltig wirksame
Reform zur Förderung von Qualität und Wirtschaftlichkeit im deutschen Gesundheitswesen
dringend erforderlich ist.

Zu den wesentlichen Ergebnissen des GMG zählen neue Strukturen in der medizinischen
Versorgung. Hierzu sind die Medizinischen Versorgungszentren, die Öffnung der Krankenhäuser
für z.B. hochspezialisierte Leistungen bzw. bei schwerwiegenden Krankheitsbildern, die
verpflichtende Einführung der hausarztzentrierten Versorgung, der Abschluss von
Versorgungsverträgen mit einzelnen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und die
Weiterentwicklung der integrierten Versorgung zu zählen.

7.3. Änderung der Krankenhausgesetzgebung

Die Umstellung der Finanzierung des Krankenhausbetriebes auf eine Abrechnung im Wesentlichen
nach Fallpauschalen (DRG-System) erforderte eine Umstellung der Krankenhausplanung von der
bisherigen Kapazitätsplanung auf eine stärkere Fall- und Leistungsplanung.
Mit der Änderung der gesetzlichen Grundlage der Krankenhausplanung ist dieser neuen Situation
Rechnung getragen worden. Das Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) ist am 19.
August 2004 in Kraft getreten.

Ausführliche Informationen zum Thema Gesundheit enthält der Gesundheitsbericht, der im März
2005 vorliegen wird.
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Einzelförderung der Krankenhäuser
Ort Krankenhaus Maßnahme Gemäß

Invest.
progr.

Gesamt-
wert
�

Investitions
mittel
2002

Investitions
mittel
2003

Oschers-
leben

Kreiskrankenhaus Funktionsgebäude u.
Bettenhaus

96-1 18.023.550 5.350.000 411.000

Ballenstedt Lungenklinik Anbau Haus B 96-1 7.268.778 0 500.000
Salzwedel Kreiskrankenhaus Bettenhaus, 2. BA 96-1 24.809.416 766.900 713.415
Merseburg Carl-v-Basedow-

Klinikum
Bettenhaus, 2. BA 96-1 21.015.674 600.000 250.300

Bitterfeld Kreiskrankenhaus Funktionsgebäude u.
Bettenhaus, 2. BA

97-1 35.279.140 5.960.000 1.370.000

Dessau Städtisches
Klinikum

Funktionsgebäude m.
Strahlentherapie, 3.
BA

97-1 34.806.569 3.599.869 0

Halle St. Elisabeth-
Krankenh.

Funktionsgebäude u.
Bettenhaus, 2. BA

97-1 45.760.623 10.192.335 9.594.403

Halle Evang.
Diakoniewerk

Umbau Walther-
Stiftung, 2. BA

97-1 5.685.332 75.000 70.484

Burg Kreiskrankenhaus Funktionsgebäude, 1.
BA

98-1 32.326.940 10.800.000 1.400.000

Dessau Städtisches
Klinikum

Bettenhaus, ITS, 3. BA 98-1 13.002.896 1.570.410 0

Magdeburg Städt. Klinikum Funktionsgebäude 98-1 32.473.170 8.300.000 5.945.614
Garde-
legen

Kreiskrankenhaus Bettenhaus, 2. BA u.
Altbau

98-1 13.406.073 1.487.000 1.031.671

Merseburg Carl v. Basedow
Klinikum

Psychiatrie Querfurt, 2.
BA

98-1 13.694.910 3.210.463 999.983

Aschers-
leben

Kreiskrankenhaus Funktionsgebäude, 2.
BA

98-1 22.679.374 7.075.906 2.351.902

Magdeburg Städt. Klinikum Bettenhaus 99-1 21.720.702 8.000.000 6.200.000
Staßfurt Kreiskrankenhaus Funktionsgebäude, 2.

BA
99-1 15.650.133 5.112.919 6.100.000

Eisleben Kreiskrankenhaus Erweiterung
Funktionstrakt

99-1 13.991.502 1.819.341 2.125.812

Wittenberg Paul-Gerhardt-Stift Funktionsgebäude u.
Bettenstationen, 2. BA

99-1 14.941.483 2.999.568 2.560.788

Quedlin-
burg

Klinikum Dor.-
Chr.-Erxleben

Funktionsgebäude u.
Bettenstationen, 2.BA

99-1 32.562.646 5.100.000 8.564.732

Stendal Johanniter-
Krankenh.

Bettenhaus, 2. BA 99-1 21.205.831 1.899.275 6.691.480

Bernburg Klinikum Funktionsgebäude u.
Bettenstationen, 2. BA

99-1 32.897.031 4.446.794 10.225.838

Sanger-
hausen

KH am Rosarium Neubau FG u.
Bettenstat., 2. BA

00-1 17.909.532 640.000 3.300.000

Zerbst KKH Anhalt-Zerbst Neubau Bettenstation,
2. BA

00-1 16.858.316 1.022.584 3.800.000

Halle Städt. KH Martha-
Maria

FG West, Aufstockung
Westflügel

00-1 18.866.670 0 1.000.000

Dessau Städt. Klinikum Eingang, ITS,
Bettenstat.

00-1 32.591.694 2.428.613 6.973.525

Naumburg KKH Saale/Unstrut Neubau Psychiatrie 00-1 13.989.457 511.292 1.680.000
Lostau Lungenklinik Erweit. u. Umbau

Haus 1
00-1 6.135.503 722.233 3.193.300

Schöne-
beck

KKH Funktionsgebäude und
Umbau Altbau

00-1 22.334.763 1.750.000 2.642.000
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Magdeburg Städt. Klinikum 2. Bettenhaus u. Umb.
Küche, Lab., Radiol.,
3.BA

00-1 28.945.767 4.068.795 2.556.459

Halle Diakoniekrankenh
aus

Funktionsgebäude, 3.
BA

02 25.000.000 0 0

Haldens-
leben

Ohrekreis-Klinikum Behandlungs- und
Funktionstrakt, 2. BA

02 33.357.000 0 0

Weißenfels Asklepios-
Kreiskrankenhäus
er

Behandlungstrakt u.
Umbau Altbau, 2. BA

02 33.000.000 0 500.000

Vogelsang FKH f.
Rheumatologie

Funktionstrakt u.
Umbau Altbau

02 15.943.000 0 627.617

Wittenberg Paul-Gerhardt-Stift Planungsleistungen für
Umbau Altbau, 2. BA

02 600.000 300.000 0

Merseburg Carl-v-Basedow-
Klinikum

Planungsleist.f.
Behandlungstrakte in
M.u.Q, 3. BA

02 800.000 0 0

Wittenberg Paul-Gerhardt-Stift Umbau Altbau, 3.BA 03 21.550.000 0 0
Halle Städt. KH Martha-

Maria
Umbau Altbau, 3.BA 03 38.600.000 0 0

Merseburg Carl-v-Basedow-
Klinikum

Behandlungstrakte im
Merseb. U. Querfurt,
3.BA

03 28.315.000 0 0

Summe gesamt 827.998.476 99.811.299 93.382.326

Pauschalförderung der Krankenhäuser
Krankenhaus Pauschalförderung

2002
Pauschalförderung

2003
Städtisches Klinikum Dessau 1.020.328 1.800.463
Diakonissenkrankenhaus Dessau 152.346 262.103
St. Joseph-Krankenhaus Dessau 120.681 210.626
Kreiskrankenhaus Anhalt-Zerbst 250.137 357.105
Herzzentrum Coswig 168.436 293.829
Klinikum Bernburg 281.761 467.909
Fachkrankenhaus Bernburg, FKH für PN 257.313 454.823
Waldklinik Bernburg 60.065 110.755
Kreiskrankenhaus Bitterfeld/Wolfen 549.746 901.978
Kreiskrankenhaus Köthen 234.824 463.182
Paul-Gerhardt-Stift Wittenberg 709.313 1.231.026
Klinik Bosse Wittenberg 143.181 254.332
Städtisches Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau 800.569 1.392.138
Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost 254.371 454.305
Diakoniekrankenhaus Halle 234.824 388.814
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle 826.320 1.368.838
Psychiatrisches Krankenhaus Halle 115.938 202.837
Kreiskrankenhaus Saale-Unstrut Naumburg 369.360 631.677
Georgius-Agricola-Klinikum Zeitz 258.649 450.599
Klinikum Mansfelder Land 521.278 879.543
Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg 851.417 1.383.590
Krankenhaus am Rosarium Sangerhausen 397.890 672.180
Asklepios-Kreiskrankenhäuser Weißenfels/Hohenmölsen 468.747 738.328
Städtisches Klinikum Magdeburg 1.062.388 1.758.127
Klinik St. Marienstift Magdeburg 140.576 246.352
Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg 191.600 322.930
Klinik des Westens Magdeburg 17.667 27.782
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NRZ Magdeburg (Akutbereich) 16.373 23.827
Altmark-Klinikum Gardelegen und Salzwedel 220.728 371.663
(Kreiskrankenhaus Salzwedel) 231.935 402.035
Kreiskliniken Aschersleben-Staßfurt 587.643 997.774
Kreiskrankenhaus des Bördekreises 281.925 469.123
St. Salvator-Krankenhaus Halberstadt 653.370 1.187.187
Kreiskrankenhaus Burg 264.582 454.125
(Johanniter-Krankenhaus Genthin) 111.870 183.968
Fachkrankenhaus Jerichow, FKH für PN 184.411 297.034
Lungenklinik Lostau, FKH für LB 143.923 229.995
FKH für Rheumatologie und Orthopädie Vogelsang 101.798 174.607
Ohrekreis-Klinikum 466.070 783.501
Fachkrankenhaus Haldensleben, FKH für PN 190.164 322.332
Lungenklinik Ballenstedt/Harz, FKH für LB 122.154 203.999
Psych. Krankenhaus der Neinstedter Anstalten 53.100 99.967
Klinikum D. C. Erxleben Quedlinburg 764.685 1.288.800
Stadtkrankenhaus Calbe 98.910 167.516
Kreiskrankenhaus Schönebeck 349.847 612.609
KMG Klinikum Havelberg 79.875 115.566
Diakoniekrankenhaus Seehausen Dr. Albert Steinert 150.417 253.123
Johanniter-Krankenhaus der Altmark in Stendal 683.358 1.214.566
Fachkrankenhaus Uchtspringe, FKH für PN 242.948 432.942
Kreiskrankenhaus Blankenburg 196.569 301.484
Diakonie-KH "Neuvandsburg" Elbingerode 128.962 222.581
Harz-Klinikum Wernigerode 556.075 990.306

ges. (ohne Uni.Kliniken) 17,384 Mio � 29,526 Mio �

F ö rd e ru n g v o n D ro g e n - u n d S u c h tb e r a tu n g s s te l le n
K a p ite l 0 5 0 2 T ite l 6 8 4 6 1

1 .4 8 3 .7 1 5

1 .6 6 5 .9 5 3

1 .5 7 9 .1 0 0

1 .4 5 2 .8 0 0 1 .4 5 2 .8 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0 0
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8. Gleichstellung von Frauen und Männern

8.1. Kommunale Gleichstellungsbeauftragte als lokale Akteurinnen

Kommunale Gleichstellungsbeauftragte sind die zentralen Akteurinnen vor Ort, um den
grundgesetzlich festgeschriebenen staatlichen Auftrag der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern (Art. 3 Abs. 2 GG sowie die diesbezüglichen Art. 7 und 34 Verf. LSA) auf kommunaler
Ebene umzusetzen.
Gemäß Frauenfördergesetz sind in den kommunalen Verwaltungseinheiten 236
Gleichstellungsbeauftragte haupt- bzw. nebenamtlich zu bestellen. Das Land unterstützt die
Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten insbesondere durch Fortbildungs-,
Informations- und Vernetzungsangebote.

Das Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt hat bereits 1993 als eine der
gleichstellungspolitischen Kernaufgaben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
festgeschrieben. Die meisten Gleichstellungsbeauftragten haben in diesem Handlungsfeld in
den letzten Jahren bereits einen Arbeitsschwerpunkt gesetzt.
Vor diesem Hintergrund der aktuellen familienpolitischen Offensive kommt der Arbeit der
Gleichstellungsbeauftragten eine besondere Bedeutung zu.
Mit der verstärkten Einbeziehung der kommunalen Gleichstellungsarbeit in die
familienpolitischen Aktivitäten des Landes setzt die Landesregierung ein Signal für ein
modernes Verständnis von Partnerschaft und Familie.
Als Partnerinnen auf regionaler und lokaler Ebene sind sie mit ihren Aktivitäten unverzichtbar
bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern sowie bei der bedarfsgerechten
Absicherung der frauenpolitischen Infrastruktur.

Kommunale Gleichstellungsbeauftragte leisten wichtige Querschnittaufgaben, deren
Schwerpunkte sich je nach den regionalen Erfordernissen und den zur Verfügung stehenden
Rahmenbedingungen zur Ausübung ihrer Tätigkeiten unterscheiden. Der Unterstützungsgrad
ihrer Dienstvorgesetzten weist deutliche Differenzen auf. Das Spektrum reicht von der
Aushöhlung der gesetzlich geschützten Hauptamtlichkeit durch überproportionale Zuweisung
anderer Fachaufgaben bis zur vorbildlichen sächlichen und personellen Ausstattung und
Ausgestaltung der Kompetenzen. Erfolgreiche Gleichstellungsarbeit braucht Unterstützung.

8.2. Gewalt gegen Frauen

Landesprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder

Sachsen-Anhalt hat ein eigenes Landesprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und Kinder mit einer Laufzeit bis Ende 2004 verabschiedet. Das Landesprogramm – mit mehr
als 60 Einzelmaßnahmen wurde unter Federführung der Abteilung Frauen, Familie von einer
interministeriellen Arbeitsgruppe bestehend aus den weiteren Abteilungen Gesundheit,
Soziales, Kinder, Jugend, Sport und dem Büro des Ausländerbeauftragten innerhalb des
Ministeriums für Gesundheit und Soziales sowie unter Beteiligung des Innen-, des Justiz- und
des Kultusministeriums erarbeitet.
Die Einzelmaßnahmen untersetzen die Bereiche „Prävention“, „Staatliche Reaktion in Fällen
von häuslicher Gewalt gegen Frauen und deren Kinder“, „Hilfsangebote für von Gewalt
betroffene Frauen und deren Kinder“, „Täterarbeit“, „Kooperation zwischen staatlichen
Institutionen und Nichtregierungsorganisationen“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit“.

Seit Verabschiedung des Programms haben die beteiligten Ministerien umfangreiche und
intensive Aktivitäten an den Tag gelegt, um das Programm innerhalb der eigenen Ressorts wie
auch der jeweils nachgeordneten Behörden bekannt und transparent zu machen sowie die
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen abzusichern.
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Im Zusammenhang mit dem Landesprogramm wurde als herausgehobene Maßnahmen die
Absicherung einer lückenlosen Interventionskette in Fällen häuslicher Gewalt umgesetzt. So ist
u.a. das dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
des Landes Sachsen-Anhalt vom 10. Juli 2003 zu nennen, mit dem § 36 Abs. 3 SOG LSA
geschaffen wurde. Diese Norm stellt eine ausdrückliche Befugnis der Sicherheitskräfte und der
Polizei dar, Wohnungsverweisungen und Betretungsverbote in Fällen häuslicher Gewalt für
einen Zeitraum von maximal 14 Tagen anzuordnen.
Drei pro-aktive Interventionsstellen in Halle, Magdeburg und Dessau nehmen nach einen
polizeilichen Einsatz mit Einverständnis des Opfers Kontakt mit dem Opfer häuslicher Gewalt
auf, um Beratung und Unterstützung in Form einer Krisenintervention zu geben und v.a. auf die
rechtlichen Möglichkeiten insb. nach dem seit 2001 geltenden zivilrechtlichen
Gewaltschutzgesetz hinzuweisen.
Unverzichtbar sind für den Schutz, die Beratung, Begleitung und Unterstützung der von
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder die im Land Sachsen-Anhalt tätigen 21
Frauenschutzhäuser und deren Beratungsstellen. Sie haben sich als professionelle Schutz- und
Hilfeeinrichtungen für Frauen und deren Kinder bewährt.
Vier spezialisierte Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt bieten für Frauen und Mädchen
und teilweise auch für Jungen überregional Beratung, Begleitung und Unterstützung sowie erste
therapeutische Aufarbeitung der traumatischen Missbrauchserfahrungen an. Diese im Land
tätigen spezialisierten Beratungsstellen sind ein fester Bestandteil der Präventionsarbeit im
Anti-Gewalt-Bereich.
Im Jahr 2003 wurde ein Qualitätsentwicklungsprozess begonnen, der zur Entwicklung von
Mindeststandards und qualitativen und quantitativen Ergebnisparametern der Arbeit der o.g.
Einrichtungen führte. Darin eingebunden ist die Entwicklung der bedarfsgerechten Netzplanung,
eine aktualisierte Bedarfsermittlung entsprechend dem Schutz- und Beratungsbedarfs der Opfer
und die Verbesserung der Kooperation mit anderen Einrichtungen und Institutionen.
Aufgrund der im Laufe des Jahres 2003 mit den Trägern und Mitarbeiterinnen der Einrichtungen
erarbeiteten Qualitätskriterien kann ein kontinuierlicher Qualitätsentwicklungs- und Bedarfsent-
wicklungsprozess in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

Ohne eine Kofinanzierung der kommunalen Gebietskörperschaften ist die Gesamtfinanzierung
der Frauenhausarbeit jedoch nicht gesichert. Für das Jahr 2005 wird es einem Kraftakt
gleichkommen, die Kommunen, Landkreise und kreisfreien Städte in der finanziellen
Mitverantwortung zu behalten. Die im September dieses Jahres von der Bundesregierung
vorgestellte Studie ‚Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland
bietet erstmals ein umfassendes repräsentatives Bild von Ausmaß, Hintergrund und Folgen von
Gewalt gegen Frauen. Die ermittelten Befunde zu häuslicher Gewalt bestätigen die bisherigen
Schätzungen, dass rund 25% der in Deutschland lebenden Frauen Formen körperlicher oder
sexueller Gewalt (oder beides) durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erfahren haben.
Diese Zahlen veranschaulichen die besondere Verantwortung aller Gebietskörperschaften, die
bedarfgerechte Vorhaltung für schutzsuchende Frauen und deren Kinder zu gewährleisten.
Um der Gewaltanwendung im häuslichen Bereich nachhaltig entgegen wirken zu können, setzt
das Ministerium für Gesundheit und Soziales auf eine verstärkte Kooperation mit den
Nichtregierungsorganisationen, insbesondere bei geplanten und auszubauenden
Fortbildungsveranstaltungen der einzelnen Berufsgruppen und bei der Weiterentwicklung von
aktiv zusammenarbeitenden Netzwerken.
In Zukunft wird innerhalb der Problematik ‚Häusliche Gewalt’ der Bereich der „indirekten“
Gewalt“, dem insbesondere Kinder ausgesetzt sind, verstärkt in den Handlungsmittelpunkt
gerückt werden müssen.
Als einen Schritt in diese Richtung ist das gemeinsame Empfehlungspapier der Frauen- und der
Jugendfachministerkonferenzen zu sehen, in dem die verstärkte Berücksichtigung von Kindern
als Opfer von (mit)erlebter Gewalt gefordert wird. Insbesondere ist der Schutz vor weiteren
Gewalttaten gegenüber der Mutter und/oder dem Kind bei Umgangsregelungen als oberste
Priorität zu sehen.
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Ausgaben des Landes für Frauenhäuser und Beratungsstellen
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Förderung von Frauenhäusern,
Beratungsstellen für Opfer
sexueller Gewalt in �

1.745.926 1.880.043 1.577.335 1.567.700 1.577.950 1.458.150

8.3. Frauenzentren – Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am
gesellschaftlichen Leben

Um die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen zu fördern, ihre Selbsthilfepotentiale zu
stärken und sie in die Lage zu versetzen, für sich persönliche Strategien zu entwickeln,
gesellschaftliche Ungleichheiten zu überwinden und sich in den gesellschaftlichen Diskurs
einzubringen unterstützt das Land die Arbeit von 7 Frauenzentren.
Frauen- und mädchenspezifische Angebote der Frauenzentren orientieren sich an den
Lebenslagen von Frauen und vermitteln Sach-, Handlungs- und Kommunikationskompetenz zu
frauen- und gleichstellungspolitischen Themen. Sie umfassen aktivierende Angebote zur
Entwicklung und Durchführung eigener Projekte, Angebote zur frauenpolitischen Bildung,
niedrigschwellige Beratung und Weiterleitung an andere Beratungseinrichtungen und
Öffentlichkeitsarbeit.
Stärker als bisher soll dabei die Integration von Migrantinnen, Mädchen und Frauen mit
Behinderungen, Seniorinnen und lesbischer Mädchen und Frauen in die Arbeit der
Frauenzentren einbezogen werden.

Auch mit den Frauenzentren wurde ein Qualitätsentwicklungsprozess begonnen, der zur
Entwicklung von Mindeststandards und qualitativen und quantitativen Ergebnisparametern der
Arbeit führte. Darin eingebunden ist die Verbesserung der Kooperation mit anderen
Einrichtungen und Institutionen.
Im ländlichen Bereich wurden Angebote der Frauenprojekte entsprechend den inhaltlichen
Schwerpunkten: frauenpolitische Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung von
Selbsthilfepotentialen gefördert.

Frauenzentren sind ein wichtiger Bestandteil der frauenpolitischen Infrastruktur. Mit ihrer
Angebotsstruktur leisten sie einen Beitrag zur Förderung von Chancengleichheit und Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements.
Die Kofinanzierung der kommunalen Gebietskörperschaften ist für die Träger der
Frauenzentren eine unverzichtbare Voraussetzung für den Erhalt dieses frauenspezifischen
Angebotes.

Ausgaben des Landes für Frauenzentren
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Förderung von
Frauenzentren und
Frauenprojekten in �

560.000 630.400 649.852 593.610 635.250 524.750
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9. Demografische Daten

9.1. Bevölkerungsentwicklung 1990-2003

Bevölkerungsentwicklung und Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur sind bestimmende
Kennzahlen der Sozialpolitik. Sachsen-Anhalt befindet sich seit der Wiedergründung des
Landes in einem fortdauernden Schrumpfungsprozess. Von 1990 bis 2003 hat sich nach
Angaben des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungszahl von 2.873.957 Personen auf
2.522.941 Personen verringert. Innerhalb von 13 Jahren ist damit die Bevölkerung um 351.016
Personen geschrumpft. Der Rückgang der weiblichen Bevölkerung ist dabei etwas stärker als
der Rückgang der männlichen Bevölkerung. Dieser Befund ist insofern überraschend, als durch
die höhere Lebenserwartung von Frauen in einer überalternden Gesellschaft der Anteil an
Frauen tendenziell eher zunimmt. Dazu zeigen sich zwei Erklärungsansätze. Zum einen besteht
bei jungen Frauen im Alter von 15-25 Jahren eine höhere Abwanderungstendenz als bei
Männern der gleichen Altersgruppe. Zum anderen ziehen aus dem Bundesgebiet weit weniger
Frauen nach Sachsen-Anhalt als Männer. Dadurch weist die gesamte Wanderungsbilanz
(Wegzüge abzüglich Zuzügen) bei Frauen insgesamt ein negativeres Bild auf als bei Männern1.
Die überproportionale Abwanderung junger Frauen hat dabei wieder Konsequenzen für die Zahl
der künftigen Geburten im Land.
Bestimmend für den anhaltenden Bevölkerungsschwund sind nach wie vor zwei Faktoren: die
Abwanderung und die niedrige Geburtenrate. Statistisch gesehen bringt jede Frau in Sachsen-
Anhalt nur noch 1,2 Kinder zur Welt. Dies reicht nicht mehr aus, um die Bevölkerungszahl
konstant zu halten. Auch bei steigenden Geburtenzahlen und sinkender Abwanderung wird
Sachsen-Anhalt weiter an Einwohnern verlieren, da durch den bereits erfolgten
Bevölkerungsrückgang die jeweilige Generationsbasis im reproduktiven Alter immer schmaler
wird.
Die gleichzeitig steigende Lebenserwartung führt in Verbindung mit der geringen Geburtenrate
zu einem zweiten Effekt, der Überalterung der sachsen-anhaltischen Gesellschaft. Diese
Kernprobleme haben Auswirkungen auf die Sozialpolitik, in den Kapiteln 2.3.1 und 4.1. sowie 9
finden sich dazu weitere Informationen.

Bevölkerungsstand zum 31.12. Sachsen-Anhalt 1993-2003 insgesamt
und nach Geschlecht
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1 Vgl. dazu auch: Dienel, u.a., 2004: „Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt – Zukunftschancen junger Familien in
Sachsen-Anhalt“: Studie im Auftrag der Landesregierung Sachsen-Anhalt.
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Land Sachsen-Anhalt Lebendgeburten pro 1000 Einwohner 1966-2003
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Quelle: Eigene Berechnung nach Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

9.2. Demographische Entwicklung und Schulentwicklungsplanung

In den östlichen Bundesländern hat es zu Beginn der 90er Jahre einen dramatischen Einbruch
der Geburtenzahlen gegeben. So wurden in Sachsen-Anhalt 1990 noch 31.837 Kinder geboren.
Im Jahre 1994 waren es nur noch 14.280. Bis 2000 gab es einen Anstieg auf 18.723, der sich
2001 wieder auf 18.073 relativierte. In den Jahren 2002 (17.617) und 2003 (16.889) haben sich
diese Zahlen weiter verringert.
Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die Anzahl der in den kommenden Jahren zu
erwartenden Schülerinnen und Schülern aus: Im Schuljahr 2002/03 besuchten 270.200 Jungen
und Mädchen die Schulen des Landes (Grund-, Sekundar-, Sonderschulen und Gymnasien), im
Schuljahr 2008/09 werden es nur noch rund 176.300 sein.
Diese konkrete Entwicklung wird sich auf den Bedarf an Schulen und natürlich auf deren
Bestand insgesamt auswirken. Das Netz bestandsfähiger Schulen der einzelnen Schulformen
wird weiter auseinander rücken, was zwangsläufig zu längeren Schulwegen führen wird. Die
Schülerinnen und Schüler, die die weiterführenden Schulen besuchen und im ländlichen Raum
wohnen, werden davon in besonderem Maße betroffen sein.
Die Träger der Schulentwicklungsplanung, die Landkreise und kreisfreien Städte, haben ihre
mittelfristigen Schulentwicklungspläne zum 31.Dezember 2003 für den Zeitraum der Schuljahre
2004/05 bis 2008/09 fortgeschrieben.

Am Ende dieses Prozesses, bei dessen Planung gegenwärtig davon ausgegangen wird, dass
sich die Zahl der Lebendgeborenen in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren relativ
konstant, vgl. oben, entwickeln wird, wird ein stabiles und bestandsfähiges Schulnetz im Land
stehen, welches allen Bürgerinnen und Bürgern, allen Eltern und vor allem den Schülerinnen
und Schülern eine klare Orientierung erlaubt, an welchen Standorten künftig welche
Bildungsangebote vorgehalten werden. Ausgehend von den genehmigten mittelfristigen
Schulentwicklungsplänen der Landkreise und kreisfreien Städte wird das öffentliche Schulnetz
im Schuljahr 2008/09 knapp 530 Grundschulen an mehr als 360 Standorten, mehr als 170
Sekundarschulen an etwa 120 Standorten sowie 65 Gymnasien an mehr als 50 Standorten
umfassen. Setzt man diese Ergebnisse in Relation zum Netz der zentralen Orte und vergleicht
sie mit den raumordnerischen Anforderung an Schulstandorte, dann wird deutlich, dass dieses
Netz eine ausgewogen regionale Versorgung absichert. Die langfristige Bevölkerungsprognose
für Sachsen-Anhalt macht eine weitere Verringerung der Bevölkerungsanteile im Schulalter
prognostizierbar. In einigen dünnbesiedelten und ländlich strukturierten Landesteilen wird im
Schuljahr 2008/09 ein Schulnetz entstanden sein, das nicht weiter unterschritten werden kann,
wenn in diesen Regionen auch weiterhin ein ausgeglichenes und leistungsfähiges
Bildungsangebot vorgehalten werden soll, das in zumutbarer Schulwegzeit erreichbar ist.
Deswegen müssen mittelfristig die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, auch in diesen
Regionen ein bestandsfähiges und stabiles Bildungsangebot, im Rahmen der öffentlichen
Daseinsvorsorge, abzusichern.
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10. Adressverzeichnis ausgewählter Einrichtungen in Sachsen-Anhalt
Ausgewählte Einrichtungen in den Bereichen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren – Kapitel 6

Beratungsstellen für Sinnesbehinderte in Sachsen-Anhalt
Einrichtung Ort Straße und Nr.
LV der Gehörlosen S-A e.V.
Beratungsstellen in Halberstadt, Staßfurt, Magdeburg, Stendal

39116 Magdeburg Kroatenweg 70

Blinden- und Sehbehinderten - Verband S-A e.V.
Beratungsstellen in Halle, Magdeburg, Stendal

39128 Magdeburg Hanns-Eisler-Platz 5

Hörgeschädigtenzentrum gGmbH
Beratungsstellen in Halle einschl. mobile Beratung,
Dessau, Wittenberg

06126 Halle Gellertstr. 25/27

Wittenberger AG zur Förderung, Beratung, Assistenz
Sinnesbehinderter e.V.

06886 Lutherstadt
Wittenberg

Schulstr. 42 a

Gehörlosensportverband S-A e.V. -Hörgeschädigtenzentrum- 06126 Halle Gellertstr. 25/27

Ausgewählte Einrichtungen im Gesundheitsbereich – Kapitel 7

Drogen- und Suchtberatungsstellen
Landkreise/
Kommunen

Träger Anschrift der Drogen- und
Suchtberatungsstellen und
Außenstellen

Altmarkkreis Salzwedel DRK, Kreisverband „Altmark West“ e.V.
Bahnhofstr. 59, 38486 Klötze

Hagenstraße 2,
38486 Klötze
Gartenstraße 22,
39638 Gardelegen

AWO, KV Altmarkkreis Salzwedel e.V.
Bahnhofstraße 27, 39624 Kalbe/Milde

Am Hafen 11a ,
29410 Salzwedel

Bernburg Diak. Werk in den KK Ballenstedt, Bernburg u.Köthen e.V.,
Postfach 1565, 06395 Bernburg

Altstädter Kirchhof 10, 06406 Bernburg

Bitterfeld DRK, KV Bitterfeld e.V.,
Mittelstraße 31a, 06749 Bitterfeld

Paracelsusstr. 54,
06766 Wolfen

Diak. Werk Bethanien e.V.
Aufderhöher Straße 169-175, 42699 Solingen-Aufderhöhe

Walther-Rathenau-Str. 31, 06749 Bitterfeld
Christopherushaus Raguhner Schleife,
06766 Wolfen, Brauerstraße 26,
06785 Oranienbaum

Servicestellen für Rehabilitation
Servicestellen in: Adresse Träger
Aschersleben Hinter dem Turm 11 LVA
Aschersleben Bahnhofstrasse 30 AOK
Bernburg Bahnhofstrasse 10 LVA
Bitterfeld Walter-Rathenau Strasse 38 BKN
Burg Bahnhofstrasse 7 LVA
Dessau Am Alten Theater 9 LVA
Dessau Gliwicer Strasse 1 AOK
Gardelegen Sandstrasse 59 AOK
Halberstadt Woort 3 LVA
Halberstadt Breiter Weg 21 D BEK
Haldensleben Gerikestrasse 9 AOK
Halle Paracelsusstrasse 21 LVA
Halle Große Ulrichstrasse 60 DAK
Halle Ritterhaus BfA
Halle Robert-Franz-Ring 16 AOK
Köthen Weintraubenstrasse 271/28 AOK
Lutherstadt Eisleben Klosterplatz 24 AOK
Lutherstadt Wittenberg Berliner Strasse 3 AOK
Magdeburg Maxim Gorki Strasse 14 BfA, LVA
Magdeburg Lüneburger Strasse 4 AOK
Merseburg Hölle 1 LVA
Naumburg Markgrafenweg 48 AOK
Oschersleben Hornhäuserstrasse 85 LVA
Quedlinburg Weberstrasse 15 AOK
Sangerhausen Göpenstrasse 37 LVA
Sangerhausen Dr.-Wilhelm-Külz-Strasse 2 IKK
Schönebeck Böttcherstrasse 4 AOK
Stendal Von-Schiller-Strasse 1 LVA
Stendal Breite Strasse 14 IKK
Weißenfels Merseburgerstrasse 36 LVA
Wernigerode Salzbergstrasse 2 AOK
Zerbst Breite 20 a IKK
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Burgenland-kreis Ev. Kirchenkreis Naumburg-Zeitz
Charlottenstraße 1, 06618 Naumburg

Neuengüter 16,
06618 Naumburg

DRK, KV Naumburg/Nebra e.V.
Jägerstraße 28, 06618 Naumburg

Kalkstr. 17/18,
06712 Zeitz
Promenade 12,
06642 Nebra

Bördekreis Diakonieverein St. Nicolai Oschersleben/Wanzleben e.V.
Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben

Ritterstraße 17-19,
39164 Wanzleben
Hornhäuser Straße 19a, 39387
Oschersleben

Dessau Diak. Werk Bethanien e.V.,
Aufderhöher Straße 169-175, 42699 Solingen-Aufderhöhe

Georgenstr. 13-15,
06842 Dessau

AWO, Kreisverband Dessau e.V.,
Parkstr. 5, 06846 Dessau

Parkstr. 5,
06846 Dessau

Halle AWO, Kreisverband Halle e.V.
Zerbster Str. 14, 06124 Halle

Zerbster Str. 14,
06124 Halle

DPWV, Regionalstelle Halle,
Merseburger Straße 246, 06130 Halle

DROBS, Moritzzwinger 17, 06108 Halle

Ev.Stadtmission Halle e.V.,
Weidenplan 3-5, 06108 Halle

Weidenplan 4,
06108 Halle

Halberstadt ASB, Ortsverband Halberstadt e.V.,
Voigtei 37/38, 38820 Halberstadt

Voigtei 38,
38820 Halberstadt

Jerichower Land DPWV Burg/Genthin
Hagenstraße 36, 393407 Haldensleben

Friedensstraße 5a,
39307 Genthin

Köthen Diak. Werk in den KK Ballenstedt, Bernburg u.Köthen e.V.,
Postfach 1565, 06395 Bernburg

Bärteichpromenade 12b, 06366 Köthen

Magdeburg DPWV, Regionalstelle Magdeburg/Schönebeck
Albert-Vater-Straße 87, 39108 Magdeburg

DROBS,
Umfassungsstr. 82,
39124 Magdeburg

Magdeburger Stadtmission e.V.,
Leibnizstr. 48, 39104 Magdeburg

Leibnizstr. 48,
39104 Magdeburg

AWO, KV Magdeburg e.V.,
Thiemstr. 12, 39104 Magdeburg

Thiemstr. 12,
39104 Magdeburg

Mansfelder Land „sucht-Hilfe“ e.V.
Humboldtstraße 43, 06114 Halle

Markt 29/30,
06295 Lutherstadt Eisleben

Merseburg-Querfurt Kontext gGmbH,
Kalker Hauptstraße 220, 51103 Köln

Pfalzstr. 5-7,
06258 Schkopau

Ohrekreis DPWV, Regionalstelle Haldensleben,
Hagenstr. 36, 39340 Haldensleben

Hagenstr. 36, 39340 Haldensleben

Quedlinburg ASB, KV Quedlinburg e.V.,
Karl-Marx-Straße 32, 06502 Thale

Robertstr. 1a,
06502 Thale
Harzweg 30,
06484 Quedlinburg

Sanger-hausen Kontext gGmbH,
Kalker Hauptstraße 220, 51103 Köln

Bahnhofstr.33,
06526 Sangerhausen

Schönebeck AWO, KV Schönebeck e.V.,
Otto-Kohle-Str. 23, 39218 Schönebeck

Otto-Kohle-Str. 23,
39218 Schönebeck

Stendal Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.,
Langer Weg 65-66, 39112 Magdeburg

Brüderstr. 25,
39576 Stendal

Weißenfels DRK; KV Weißenfels e.V.,
Leopold-Kell-Straße 27, 06667 Weißenfels

Leopold-Kell-Straße 27, 06667 Weißenfels

Wernigerode Diakonie-Krankenhaus „Harz“ GmbH Elbingerode,
Brockenstraße 1, 38875 Elbingerode

Degenerstr.8,
38855 Wernigerode

Wittenberg Paul-Gerhardt-Stiftung,
Postfach 75, 06872 Lutherstadt Wittenberg

Zimmermannstraße 1a, 06886 Lutherstadt
Wittenberg

Anhalt-Zerbst Diak.Werk im KK Zerbst e.V.,
Dessauer Str. 28, 39261 Zerbst

Dessauer Str. 28,
39261 Zerbst
Goethestraße 62,
06862 Roßlau
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Ausgewählte Einrichtungen im Bereich Arbeits- und Verbraucherschutz – Kapitel 4

Verbraucherberatungsstellen in Trägerschaft der Verbraucherzentrale Sachsen-
Anhalt

Bezeichnung der
Einrichtung

PLZ/Ort Straße und Nr.

Verbraucherberatungsstelle 06449 Aschersleben Herrenbreite 09

Verbraucherberatungsstelle 39179 Barleben Breiteweg 50

Verbraucherberatungsstelle 06844 Dessau Hobuschgasse 03

Verbraucherberatungsstelle 06295 Eisleben Rammtorstraße 46

Verbraucherberatungsstelle 38820 Halberstadt Johann-Sebastian-Bach-Str. 23

Verbraucherberatungsstelle 06108 Halle Steinbockgasse 01

Verbraucherberatungsstelle 39104 Magdeburg Breiter Weg 32

Verbraucherberatungsstelle 06217 Merseburg Burgstraße 05

Verbraucherberatungsstelle 29410 Salzwedel An der Mönchskirche 07

Verbraucherberatungsstelle 39576 Stendal Jacobikirchhof 02

Verbraucherberatungsstelle 06886 Wittenberg Pfaffengasse 18

Verbraucherberatungsstelle 06712 Zeitz August-Bebel-Str. 45

Schuldner- und
Insolvenzberatungsstelle

06108 Halle Schülershof 12

Ausgewählte Einrichtungen im Bereich Gleichstellung, Frauen, Familie – Kapitel 1,5,8

Landkreise und kreisfreie Städte mit /ohne Frauenhaus/Frauenschutzwohnung
Landkreis/ kreisfreie
Stadt

Ort Träger

Aschersleben-Staßfurt 06449 Aschersleben und 39410 Staßfurt Amt 5, Markt 1
Stadtverwaltung Ascherleben und Rückenwind
Bernburg e.V.

Altmarkkreis Salzwedel 29401 Salzwedel Postfach 11 12
Frauen- und Kinderhaus Salzwedel e.V.

Anhalt-Zerbst kein Frauenhaus
Bernburg 06406 Bernburg Kustrenaerstr. 9

Diakonie Bernburg, Ballenstedt, Köthen e.V.
Bitterfeld 06754 Wolfen Postfach 11 18

Frauen helfen Frauen e.V. Wolfen
Burgenlandkreis 06692 Zeitz Postfach 12 12

Diakonie Naumburg-Zeitz e.V.
Bördekreis kein Frauenhaus -

-
Dessau 06812 Dessau Postfach 11 63

Sozial-kulturelles Frauenzentrum Dessau e.V.
Halberstadt kein Frauenhaus

38820 Halberstadt ambulante Frauen-
beratungsstelle des Frauenhauses Ballenstedt

PF 01208
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e. V.

Halle 06052 Halle PF 76 73 39
Stadtverwaltung Halle

Jerichower Land 39288 Burg
und 39307Genthin

Niegripper Chaussee 11 und Magdeburger
Straße 27
DRK DRK Kreisverband Jerichower Land in Burg
und CJD Ebersbach in Genthin

Köthen 06355 Köthen PF 15 13
Diakonie Bernburg, Ballenstedt, Köthen e.V.

Magdeburg 39116 Magdeburg Landeshauptstadt Magdeburg, Sozial- und
Wohnungsamt, Wilhelm-Höpfner-Ring 4
Landeshauptstadt Magdeburg

Mansfelder Land kein Frauenhaus
Merseburg-Querfurt 06217 Merseburg Postfach 1238

Frauen helfen Frauen e.V. Merseburg
Ohrekreis 39326 Wolmirstedt

39340 Haldensleben ambulante Frauenbera-
tungsstelle des Frauenhauses Wolmirstedt

Schwimmbadstr. 2a
Bildungswerk Sachen-Anhalt e.V.

Quedlinburg 06489 Ballenstedt PF 01208
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e. V.

Saalkreis kein Frauenhaus
Sangerhausen 08526 Sangerhausen Poetengang 6

Arbeits- und Bildungsinitiative e. V.
Sangerhausen
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Schönebeck kein Frauenhaus
Stendal 39553 Stendal

39606 Osterburg ambulante Frauenberatungs-
stelle des Frauenhauses Stendal

Postfach 101308
Frauenhausverein Stendal e.V.

Weißenfels 06651 Weißenfels Postfach 11 36
Frauenhaus Weißenfels e.V.

Wernigerode 38855 Wernigerode Friedrichstraße 54
Stadtverwaltung Wernigerode

Wittenberg 06896 Reinsdorf Postfach 14
AWO Wittenberg

Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt
Bezeichnung der
Einrichtung

Ort

Straße und Nr.

Träger

Beratungsstelle für Opfer
sexueller Gewalt

06842 Dessau
Törtener Straße 44

Wildwasser Dessau e.V.

Beratungsstelle für Opfer
sexueller Gewalt

06114 Halle
Schleiermacherstr. 39

Wildwasser Halle e.V.

Beratungsstelle für Opfer
sexueller Gewalt

39124 Magdeburg
Ritterstr. 1

Wildwasser Magdeburg e.V:

Beratungsstelle für Opfer
sexueller Gewalt

39576 Stendal
Bruchstraße 1

Miß-Mut e.V.

Frauenzentren mit vertraglicher Förderung
Landkreis/ kreisfreie Stadt Ort, Straße und Nr. Träger

Bitterfeld 06754 Wolfen
Postfach 11 18

Frauen helfen Frauen e.V. Wolfen

Dessau 06813 Dessau
Törtener Str. 44

Sozial-kulturelles Frauenzentrum Dessau e.V.

Halberstadt 38820 Halberstadt
Juri-Gagarin-Str. 19

Unabhängiger Frauenverband, Landkreis
Halbestadt e.V.

Halle 06108 Halle
Robert-Franz-Ring 22

”Dornrosa”
Frauenselbsthilfe e. V.

Jerichower Land 39288 Burg
August-Bebel-Str. 30

Jugendwerk Rolandmühle gGmbH

Magdeburg 39104 Magdeburg
Porsestr. 14

Fraueninitiative Magdeburg „Courage“ e.V.

Wernigerode 38855 Wernigerode
Oberpfarrkirchhof 14

Frauen und Bildung e.V. Wernigerode

Geförderte Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen
Bezeichnung der
Einrichtung

Ort, Straße und Nr. Träger der Einrichtung

Anhalt-Zerbst

Erziehungsberatungsstelle 39261 Zerbst
Jeversche Straße 15

DPWV Paritätisches Sozialwerk

Aschersleben-Staßfurt

Ehe-, Familien- und
Erziehungsberatungsstelle

06449 Aschersleben
Eislebener Straße 5/6

Cornelius-Werk Diakonische Dienste gGmbH

Altmarkkreis Salzwedel

Erziehungsberatungsstelle 29410 Salzwedel
Reiche Straße 51

DPWV Paritätisches Sozialwerk

Bernburg
Ehe-, Familien- und
Lebensberatung Haus der
Diakonie

06406 Bernburg
Altstädter Kirchhof 10

Diakoniewerk Kanzler von Pfau’sche Stiftung

SOS-Beratungszentrum
Bernburg

06406 Bernburg
Nienburger Straße 20-22

SOS-Kinderdorf e. V.

Bitterfeld

Erziehungsberatungsstelle
Christophorushaus

06766 Wolfen
Raguhner Schleife

Diakonieverein e. V.
Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen

Burgenlandkreis

Familien-, Ehe-, Lebens- und
Erziehungsberatung

06618 Naumburg
Moritzplatz 9

Soziale Dienstleistungen am Moritzplatz gGmbH

Erziehungsberatungsstelle 06712 Zeitz
Donaliesstraße 45/46

Pro Familia
LV Sachsen-Anhalt e. V.

Erziehungsberatungsstelle 06712 Zeitz
Michaeliskirchhof 9

Evang. Kirchenkreis Naumburg-Zeitz
Kreisstelle für Diakonie
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Bördekreis

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

39387 Oschersleben
Wilhelm-Heine-Straße 11

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

39164 Wanzleben
Schulstraße 15

AG Erziehungsberatung Bördekreis beim Diakonie-
verein St. Nicolai Oschersleben/Wanzleben e. V.

Dessau
Erziehungsberatungsstelle 06842 Dessau

Georgenstraße 13-15
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Dessau e. V.

Erziehungsberatungsstelle 06844 Dessau
Wallstraße 21

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Halberstadt

Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle

38820 Halberstadt
Eike-von-Repgow-Str. 15

AWO
Kreisverband Halberstadt e. V.

Halle

Erziehungs-, Ehe-, Familien-
und
Lebensberatungsstelle

06108 Halle (Saale)
Kleine Märkerstraße 1

Jugendwerkstatt Bauhof
des Evang. Kirchenkreises in den Franckeschen
Stiftungen gGmbH

Soziale Beratungsstelle 06132 Halle (Saale)
Wilhelm-von-Klewitz-Straße 11

Pro Familia
LV Sachsen-Anhalt e. V.

Erziehungsberatungsstelle 06108 Halle (Saale)
Ludwig-Wucherer-Straße 87

Arbeiterwohlfahrt
Erziehungshilfe Halle gGmbH

Beratungsstelle für Familien,
Jugendliche

und Kinder

06108 Halle (Saale)
Bernburger Straße 12

Caritasverband für die Stadt und das Dekanat
Halle e. V.

Ehe-, Familien-, Lebens- und
Erziehungs-
beratungsstelle

06114 Halle (Saale)
Schleiermacherstraße 39

IRIS Regenbogenzentrum Beratungs-, Bildungs-
und Begegnungsstätte IRIS e.V. für Frauen und
Familie

Jerichower Land

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

39288 Burg
Straße der Einheit 19

DPWV LV S-A e. V.

CJD Beratungszentrum
Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

39307 Genthin
Magdeburger Straße 27

Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.

Köthen

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

06366 Köthen
Siebenbrünnenpromenade Nr. 31

DRK Kreisverband
Köthen e. V.

Magdeburg
Familien-, Lebens- und
Erziehungsberatung

39104 Magdeburg
Leibnizstraße 48

Magdeburger Stadtmission e. V.

Erziehungsberatungsstelle 39124 Magdeburg
Lübecker Straße 24

Pro Familie
LV S-A e. V.

Caritas-Beratungszentrum 39104 Magdeburg
Max-Josef-Metzger-Str. 1a

Caritasverband für das Dekanat Magdeburg e. V.

Merseburg-Querfurt

Familien- und
Erziehungsberatungsstelle

06268 Querfurt
Nebraer Straße 5

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Beratungsstelle für Ehe-,
Familien-
und Erziehungsfragen

06217 Merseburg
Dammstraße 3

Caritasverband für die Stadt und das Dekanat
Halle e. V.

Ohrekreis
Beratungsstelle für Kinder,
Paare und Familien

39340 Haldensleben
Süplinger Straße 35

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Quedlinburg

Ev. Psychologische
Beratungsstelle

06484 Quedlinburg
Carl-Ritter-Straße 16

Außenstelle Halberstadt 38820 Halberstadt
Johannesbrunnen 35

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.
V.

Sangerhausen

Psychologische
Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle

06526 Sangerhausen
Bahnhofstraße 33

Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V.

Schönebeck

Erziehungsberatungsstelle 39218 Schönebeck
Welsleber Straße 59

Paritätisches Integratives Netzwerk e. V.

Stendal

Erziehungsberatungsstelle 39606 Osterburg
Bahnhofstraße 17

Erziehungsberatungsstelle 39576 Stendal
Osterburger Straße 4

DPWV
Paritätisches Sozialwerk
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Weißenfels

Erziehungsberatungsstelle 06667 Weißenfels
Leopold-Kell-Straße 27

DRK Kreisverband Weißenfels e. V.

Wernigerode

Erziehungsberatungsstelle 38855 Wernigerode
Forckestr. 17

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Wittenberg

Ev. Erziehungs-, Familien- Ehe-
und Lebensberatungsstelle

06886 Lutherstadt Wittenberg
Mittelstraße 42

Evang. Kirchenkreis Wittenberg

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle

06886 Lutherstadt Wittenberg
Lutherstraße 12a

Internationaler Bund (IB)

Geförderte Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt
Bezeichnung der Einrichtung Ort, Strasse und Nr. Träger
Altmarkkreis Salzwedel

Schwangerschafts- und
Konfliktberatungsstelle

39638 Gardelegen
E.-Thälmann-Straße 40

DRK
Kreisverband Altmark-West e. V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

29410 Salzwedel
Reiche Straße 5

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Anhalt-Zerbst

Beratungsstelle Roßlau 06862 Roßlau
Hauptstraße 122

Pro Familia
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

39261 Zerbst
Dessauer Straße 28

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Zerbst e. V.

Aschersleben-Staßfurt

Schwangerenkonflikt-
beratungsstelle

06449 Aschersleben
Lindenstraße 19

Schwangerenkonflikt-
beratungsstelle

39418 Staßfurt
Bodestraße 35

DRK
Kreisverband Staßfurt e.V.

Bernburg

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06406 Bernburg
Friedensallee 25

Landkreis Bernburg
Gesundheitsamt

Bitterfeld

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06749 Bitterfeld
Friedensstraße 2

AWO
Soziale Dienste Bitterfeld gGmbH

Schwangerenkonflikt-
beratungsstelle

06749 Bitterfeld
Mittelstraße 40

DRK
Kreisverband Bitterfeld e.V.

Außenstelle Wolfen 06766 Wolfen
Paracelsusstraße 54

DRK
Kreisverband Bitterfeld e.V.

Bördekreis

Schwangerschafts-
beratungsstelle

39387 Oschersleben
Magdeburger Straße 52

DRK
Kreisverband Oschersleben e.V.

Schwangerenkonflikt-
beratungsstelle

39164 Wanzleben
Schulstraße 15

Diakonieverein St. Nicolai
Oschersleben/Wanzleben e.V.

Burgenlandkreis

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06712 Zeitz
Michaeliskirchhof 9

Ev. Kirchenkreis Naumburg-Zeitz
Kreisstelle für Diakonie

Schwangerenkonflikt-beratung
der sozialen Dienstleistungen
gGmbH

06618 Naumburg
Moritzplatz 9

Soziale Dienstleistungen am Moritzplatz gGmbH

Beratungsstelle Zeitz 06712 Zeitz
Donaliesstraße 45/46

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Außenstelle Nebra 06642 Nebra
Schlosshof 5

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Dessau

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06842 Dessau
Georgenstraße 13-15

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Dessau e.V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06849 Dessau
Wallstraße 21

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Halberstadt

Schwangerschafts-
beratungsstelle

38820 Halberstadt
Voigtei 38

ASB gGmbH des Regionalverbandes
Halberstadt/Wernigerode e.V.

Halle

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06108 Halle (Saale)
Ludwig-Wucherer-Str. 87

AWO
Kreisverband Halle e.V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06114 Halle (Saale)
Schleiermacherstraße 39

IRIS Regenbogenzentrum Beratungs-, Bildungs-
und Begegnungsstätte IRIS e.V. für Frauen und
Familie

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06108 Halle (Saale)
Kleine Märkerstraße 1

Jugendwerkstatt Bauhof des Ev.Kirchenkreises
in den Franckeschen Stiftungen gGmbH
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Schwangeren- und
Konfliktberatungsstelle

06126 Halle (Saale)
Wolfgang-Borchert-Straße 75-77

DRK
Kreisverband HalleSaalkreis-Mansfelder Land e.V.

Beratungsstelle Halle 06132 Halle (Saale)
Wilhelm-von-Klewitz-Straße11

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Jerichower Land

Schwangerschafts-
konfliktberatung

39307 Genthin
Mützelstraße 18

Evang. Kirchenkreis Elbe-Fläming
Superintendentur

Schwangeren-beratungsstelle 39288 Burg
Straße der Einheit 19

DPWV
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Köthen

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06366 Köthen
Siebenbrünnen-promenade 31

DRK
Kreisverband Köthen e. V.

Magdeburg

Schwangerschafts-
konfliktberatung

39104 Magdeburg
Leibnizstraße 48

Magdeburger Stadtmission e. V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

39104 Magdeburg
Thiemstraße 12

AWO
Kreisverband Magdeburg e.V.

Beratungsstelle Magdeburg 39124 Magdeburg
Lübecker Straße 24

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Mansfelder Land

Beratungsstelle Eisleben 06295 Eisleben
Andreaskirchplatz 6

Beratungsstelle Hettstedt 06333 Hettstedt
Bahnhofstraße 27

Pro Familia
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Ohrekreis

Schwangerschafts- und
Sexualberatungsstelle

39340 Haldensleben
Schützenstraße 48

Schwangerschafts- und
Familienberatungsstelle

39326 Wolmirstedt
Heinrich-Heine-Straße 6-7

AWO
Kreisverband Magdeburg e.V.

Merseburg-Querfurt

Schwangerenberatungsstelle 06217 Merseburg
Neumarkt 5

AWO
Kreisverband Merseburg e.V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06268 Querfurt
Nebraer Straße 5

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Quedlinburg

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06484 Quedlinburg
Oeringer Straße 10

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06484 Quedlinburg
Carl-Ritter-Straße 16

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt
e.V.

Außenstelle Halberstadt
38820 Halberstadt
Johannesbrunnen 35

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt
e.V.

Sangerhausen

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06526 Sangerhausen
Poetengang 6

Arbeits- und Bildungsinitiative e. V.

Schönebeck

Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle

39218 Schönebeck
Welsleber Straße 59

Paritätisches Integratives Netzwerk e. V.

Stendal

Beratungsstelle Stendal 39576 Stendal
Breite Straße 50

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Beratungsstelle Osterburg 39606 Osterburg
Bahnhofstraße 17

Pro Familia
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Außenstelle Havelberg 39539 Havelberg
Genthiner Straße 12

Pro Familia
Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Weißenfels

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06679 Hohenmölsen
Clara-Zetkin-Straße 20

AWO
Kreisverband Hohenmölsen e.V.

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06667 Weißenfels
Leopold-Kell-Straße 27

DRK
Kreisverband Weißenfels e.V.

Wernigerode

Schwangerschafts-
beratungsstelle

38855 Wernigerode
Forckestr. 17

DPWV
Paritätisches Sozialwerk

Wittenberg

Schwangerschafts-
beratungsstelle

06917 Jessen
Rosa-Luxemburg-Straße 108

AWO Kreisverband Wittenberg e. V.

Schwangerschafts-
konfliktberatung

06886 Lutherstadt Wittenberg
Mittelstraße 42

Ev. Kirchenkreis Wittenberg
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Schwangeren- und
Schwangerenkonflikt-
beratung

06886 Lutherstadt Wittenberg
Wallstraße 1

Landkreis Wittenberg
Gesundheitsamt

Geförderte Familienzentren in Sachsen-Anhalt
Bezeichnung der Einrichtung Ort

Straße und Nr.
Träger

Integrationsdorf Arendsee „IDA“
Familienferienstätte

39619 Arendsee
Harper Weg 3

Integrationsdorf Arendsee gGmbH

Familenferienstätte „St. Ursula“
Kirchmöser

14774 Kirchmöser
Gränertstr.27

Familienbund im Bistum Magdeburg und im Land
Sachsen-Anhalt e. V.

CVJM Familienferienstätte
„Huberhaus“ Wernigerode

38855 Wernigerode
Mühlental 2

CVJM LV Sachsen-Anhalt e.V.

EC Familienhof Salzwedel 29410 Salzwedel
Schmiedestr.13

EC Verband für Kinder- und Jugendarbeit
Sachsen-Anhalt e.V.

Evangelische.
Familienbildungsstätte Klötze

38486 Klötze
Oebisfelderstr. 37

Evangelische Kirchengemeinde Klötze und
Begegnungsstätte Klötze

Familienzentrum Gorkier Hof 39130 Magdeburg
Hans-Grade-Str.113

Die Brücke Magdeburg e.V.

Christopherushaus
Familienbildungsstätte Wolfen
Nord

06766 Wolfen-Nord
Raguhner Schleife

Evangelische Friedenskirche Wolfen

IRIS Regenbogen Zentrum
Halle

06114 Halle/Saale
Schleiermacherstraße 39

IRIS Regenbogenzentrum Beratungs-, Bildungs-
und Begegnungsstätte IRIS e.V. für Frauen und
Familie

„faz halle“ CVJM
Familienzentrum Halle

06108 Halle/Saale
Geiststr. 29

CVJM LV Sachsen-Anhalt e.V.

Familienzentrum Sangerhausen 06526 Sangerhausen
Poetengang 4a

Arbeits- und Bildungsinitiative Sangerhausen e.V.

Familienbildungsstätte
Naumburg

06618 Naumburg
Neustraße 47

Familienbund im Bistum Magdeburg und im Land
Sachsen-Anhalt e.V.

Familienzentrum SHIA 06844 Dessau
Wörlitzer Str. 69

Selbsthilfegruppe Alleinerziehender SHIA e.V.
Dessau

Geförderte Familienverbände in Sachsen-Anhalt
Name der Einrichtung Ort Straße Hausnummer
Deutscher Kinderschutzbund LV
S-A e.V.

39108 Magdeburg Gerhart-Hauptmann-Str. 34

Verband Alleinerziehender
Mütter und Väter LV S-A e.V.

39112 Magdeburg Halberstädter Str. 154

Deutscher Familienverband LV
S-A e.V.

39104 Magdeburg Weststrasse 12

Familienbund im Bistum MD
und im LSA e.V.

39104 Magdeburg Max-Josef-Metzger-Str.3

Christl. Verein Junger
Menschen/ Familienarbeit LV S-
A e.V.

06108 Halle/Saale Geiststr. 29

Evang. Aktionsgemeinschaft für
Familienfragen LV S-A e.V.

39104 Magdeburg Rathenaustr. 28
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